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I.

2057

Haltung und Benutzung 
von Dienst kraftfahrzeugen der Polizei 

des Landes Nordrhein-Westfalen
Runderlass des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales – 405 – 63.13.02 
vom 4. Januar 2017

Der Runderlass Haltung und Benutzung von Dienst-
kraftfahrzeugen der Polizei des Landes Nordrhein-West-
falen vom 21.  März 2014 (MBl. NRW), zuletzt geändert 
durch Runderlass vom 28. Septemer 2015 (MBl. NRW 
S. 170), wird wie folgt geändert:

Die Anlage 2 ist gegen die beigefügte Anlage auszutau-
schen.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.
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Anlage 2

km
,00 €
,00 €

1. Verkehrsunfälle / Schadensfälle

Gesamt im Berichtsjahr 0 0 0 0
davon Sachschadensunfälle 0
Eigenverschulden (gesamt, s. Ziff. 2) 0 0 0 0
Fremdverschulden (gesamt) 0
Schuldfrage ungeklärt (gesamt) 0

0
0

Verletzte - (gesamt) 0
0

2. Unfallursachen bei Eigenverschulden3

Nicht angepasste Geschwindigkeit 0
Abbiegen 0
Wenden 0

Rückwärtsfahren4 0
Ein- und Anfahren 0

0
Nichtbeachten Vorfahrt / Vorrang 0
Ungenügender Sicherheitsabstand 0

0
0

in unbefestigtem Terrain 0
in befestigtem Terrain 0

0
3. Maßnahmen

0

0

0
0
0

2 Unfall außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes.
3 Für jeden Unfall ist nur eine vorläufig festgestellte Ursache, bei mehreren Ursachen die wesentlichste anzugeben.
4 ohne Fehler beim Ein-/Ausparken, diese Ursache ist weiter unten zu erfassen  

Sonstige

Anzahl von Teilnehmer/-innen an Fahrsicherheitstrainings bzw. Gewöhnungs- und Übungsfahrten auf Grund von Verkehrsunfällen mit 
Dienstkraftfahrzeugen 

Anzahl Nachbereitungen der Ereignisse unter Beteiligung der Betroffenen und Vorgesetzten im Rahmen von persönlichen 
Gesprächen und schriftlichen Stellungnahmeverfahren

davon Anzahl 
Verkehrsunfälle unter 
Inanspruchnahme von 

Sonder- oder 
Wegerechten

Fehler beim Überholen

Fehler beim Ein- / Ausparken

Falsches Verhalten gegenüber 
Fußgängern

Ungenügende 
Bodenfreiheit

(Polizeibehörde) (Ort, Datum)

Verkehrsunfälle1 / Schadensfälle2

Anzahl der Vorgänge mit Erhebung von Regressansprüchen

Anzahl Überprüfungen der Kraftfahrzeugtauglichkeit der Fahrzeugführer/-innen

Anzahl Versagungen der Berechtigung zum Führen von Dienstkraftfahrzeugen

1 Jedes plötzliche und zumindest für einen Beteiligten ungewollte, mit dem öffentlichen Straßenverkehr und seinen typischen Gefahren 
   ursächlich zusammenhängendes Ereignis, bei dem Personen- oder Sachschaden entstanden ist.

an denen Dienstkraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren

Gesamtlaufleistung in Km im Berichtsjahr:

Gesamtsachschaden (einschl. Fremdschaden)

davon Summe des Eigenschadens

2017 Anzahl VU1 Anzahl 

Schadensfälle2

Gesamtanzahl  
Verkehrsunfälle 
Schadensfälle

 Tote - (gesamt)

davon - eigene

davon - eigene

Fehler beim 

– MBl. NRW. 2017 S. 26
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(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch

1.   die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen und Forschungsvorhaben in dienender Funk-
tion für die Universität,

2.   die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung (§  31 a Absatz  1 Satz  2 Hochschulgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S.  547)) in erster Linie 
durch den Betrieb des Universitätsklinikums Köln als 
Krankenhaus der Maximalversorgung,

3.   die Wahrnehmung der ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung (§ 31 a Absatz 1 Satz 4 Hochschulgesetz NRW), 
u. a. durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildun-
gen gemäß Weiterbildungsordnung sowie

4.   die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
(§  31 a Absatz  1 Satz  4 Hochschulgesetz NRW), u. a. 
durch den Betrieb der Schulen für Pfl egeberufe.

(5) Mittel des Universitätsklinikums dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Universitätsklinikums fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Universitätsklini-
kums oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Universitätsklinikums an das Land 
Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

(8) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung) zusammen 
und unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 3 Hochschulgesetz NRW. Es stellt sicher, dass die 
Mitglieder der Universität die ihnen durch Artikel 5 Ab-
satz  3 Satz  1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz NRW verbürgten Rechte wahrnehmen kön-
nen. Entscheidungen des Universitätsklinikums erfolgen 
unbeschadet der Gesamtverantwortung der Universität 
(§ 26 Absatz 2 Satz 1 Hochschulgesetz NRW) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Be-
reich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine 
Einigung zwischen Universität und Universitätsklini-
kum über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
oder in den Fällen des § 2 Absatz 3 Satz 3 Universitäts-
klinikum-Verordnung oder § 31 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
Hochschulgesetz NRW nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag des Vorstands des Universitätsklinikums oder der 
Dekanin oder des Dekans binnen vier Wochen eine 
Schlichtungskommission (§ 16 Absatz 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung).

(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung).

(10) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach Ab-
satz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzie-
rung sichergestellt ist.

(11) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, soweit dies 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig ist. Dabei ist durch 
Vereinbarung sicherzustellen, dass am Landesrech-
nungshof die sich aus §  111 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 67), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), erge-
benden Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand. 

2135

Berichtigung des Runderlasses
„Ausbildung hauptberufl icher Feuerwehr-

angehöriger zu Gruppenführerinnen 
und Gruppenführern

(Lehrgangsfolge B III)“ 
vom 2. Dezember 2016

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales vom 2. Dezember 2016 (MBl. NRW. S. 844) wird 
wie folgt berichtigt:

In Nummer  1.3 Buchstabe b werden die Wörter “Lehr-
gang F/B ABC III“ durch die Wörter “Lehrgang F/B ABC 
II“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2017 S. 28

22308

Satzung des Universitätsklinikums Köln 
vom 14. Dezember 2016

Auf Grund seines Beschlusses vom 7. September 2016 er-
lässt der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln 
mit Zustimmung des für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ministeriums gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 und § 7 der Universitätsklinikum-Verordnung vom 
20. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  744), von der §  4 Ab-
satz  1 durch Verordnung vom 22. Mai 2013 (GV. NRW. 
S.  278) geändert worden ist, die folgende Satzung des 
Universitätsklinikums Köln.

§ 1
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-
Westfalen und führt den Namen „Universitätsklinikum 
Köln“.

(2) Das Universitätsklinikum hat seinen Sitz in Köln. 
Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel.

§ 2
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort-, und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum Köln verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
Oktober 2002 (BGBl.  I S. 3866; 2003 I S. 61), die durch 
Artikel 3 Absatz  13 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1824) geändert worden ist. Das Universitäts-
klinikum Köln ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Zweck des Universitätsklinikums ist die Förderung:

1.  von Wissenschaft und Forschung,

2.  des öffentlichen Gesundheitswesens,

3.  von Aus-, Fort- und Weiterbildung.
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§ 4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrats

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

 1.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Ministeriums, 

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministe-
riums,

 3.  die Rektorin oder der Rektor der Universität,

 4.  die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität,

 5.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich des 
Wirtschaft,

 6.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft, 

 7.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer kli-
nischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist, 

 8.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personals (§  15 Universitätsklinikum-Verord-
nung), 

 9.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums, 

10.  die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
me.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 5 und 6 wer-
den von dem für Wissenschaft und Forschung zuständi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der 
Universität und dem Vorstand des Universitätsklinikums 
bestellt. Das der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer angehörende Personal wählt aus seiner 
Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 7. Das unter 
§ 15 Universitätsklinikum-Verordnung fallende Personal 
mit Ausnahme des dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehörenden Personals 
wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Num-
mer 8. Das Personal des Universitätsklinikums wählt aus 
seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 9. Für 
die Wahl der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 7 bis 9 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter erlässt 
der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. Die Amtszeit der 
Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 bis 9 beträgt vier 
Jahre.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzle-
rin oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterin-
nen und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Für 
jedes Mitglied gemäß Absatz  1 Nummer  1 und 2 wird 
durch das jeweilige Ministerium eine Stellvertretung ge-
regelt.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Absatz  1 Num-
mer  5 oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men aller stimmberechtigten Mitglieder auf sich verei-
nigt. Sie oder er führt die Geschäfte des Aufsichtsrats 
und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums 
und gegenüber Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vorsitzenden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Bedeu-
tung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut ver-
handelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des Auf-
sichtsrats hat eine Stimme. Stimmenhaltungen zählen 
bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftlichen Ver-

fahren ist zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei 
Entscheidungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 und 6 und 
Absatz  2 Nummer  4 und 5 haben die Mitglieder nach 
Absatz  1 Nummer  1 und 2 jeweils ein Vetorecht. Ent-
scheidungen über den Erwerb und die Veräußerung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten bedür-
fen der Zustimmung des Finanzministeriums. 

(6) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern, dieser nicht im Einzelfall etwas 
anderes beschließt.

(7) Für die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 und 6 
gilt § 21 Absatz 5 Satz 3 Hochschulgesetz NRW entspre-
chend. Das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium legt angemessene Aufwandspauschalen für 
die oder den Vorsitzenden und die Mitglieder nach Ab-
satz  1 Nummer  5 und 6 fest. Die Gesamtsumme ist zu 
veröffentlichen.

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erledigung der zugewiesenen Aufgaben Aus-
schüsse bilden. Diese legen ihre Arbeit in einer Ge-
schäftsordnung fest. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates.

§ 5
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle Ange-
legenheiten des Universitätsklinikums, die über die lau-
fende Geschäftsführung hinausgehen, und achtet auf die 
Erfüllung der Aufgaben und Verpfl ichtungen nach §  2 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2 Universitätsklini-
kum-Verordnung. Er entscheidet in folgenden Angele-
genheiten: 

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands, mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans 
des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl, Bestellung und 
Abberufung der oder des Vorstandsvorsitzenden so-
wie der oder des Stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden, 

3.   Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,

4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.  Entlastung des Vorstands. 

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maß-
nahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

2.   große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men über 1,5 Mio. Euro,

3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600.000 Euro pro Jahr 
für Einzelmaßnahmen,

4.   die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 
500.000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Ge-
schäftsjahr sowie die Gewährung von Darlehen ab ei-
ner Wertgrenze von 100.000 Euro im Einzelfall oder 
Überschreitung eines Gesamtbetrages von 500.000 
Euro im Geschäftsjahr,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab einer Wertgrenze von 500.000 
Euro im Einzelfall oder Überschreitung eines Ge-
samtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr,
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6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

7.   die Kooperationsvereinbarung nach §  16 Universi-
tätsklinikum-Verordnung.

(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen.

§ 6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor;

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor;

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin; 

4.  die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor; 

5.   die stellvertretenden Ärztliche Direktorin oder der 
stellvertretende Ärztliche Direktor.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 in der Regel für die 
Dauer von fünf Jahren. Die Wiederbestellung ist zulässig. 
Im Falle der Wiederbestellung kann der Aufsichtsrat auf 
eine Ausschreibung verzichten. Die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor muss approbierte Ärztin 
oder approbierter Arzt und Professorin oder Professor 
der Medizin sein und soll in der Regel über Erfahrungen 
in der Leitung einer Einrichtung der Krankenversorgung 
verfügen. Die oder der Vorstandsvorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende wird vom 
Aufsichtsrat aus den Mitgliedern nach Absatz  1 Num-
mer 1 – 4 gewählt und bestellt.

(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstands wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 wer-
den wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der 
Dekanin oder des Dekans erfolgt entsprechend der für 
den Fachbereich Medizin geltenden Regelung. Die Stell-
vertretende Ärztliche Direktorin oder der Stellvertre-
tende Ärztliche Direktor erfüllt die Aufgaben der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im 
Verhinderungsfalle mit allen Rechten und Pfl ichten. Sie 
oder er muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt 
und Professorin oder Professor der Medizin sein.

§ 7
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Ent-
scheidung in allen Angelegenheiten des Universitätskli-
nikums, die nicht nach dieser Satzung, der Universitäts-
klinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW 
dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Be-
schlüsse des Aufsichtsrats vor und sorgt für deren Um-
setzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemein-
sam mit der Kaufmännischen Direktorin oder dem 
Kaufmännischen Direktor das Universitätsklinikum. Im 
Verhinderungsfall treten die oder der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende und die Stellvertretende Kaufmän-
nische Direktorin oder der Stellvertretende Kaufmänni-
sche Direktor an ihre Stelle.

(2 a) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Vor-
standsvorsitzenden oder der Kaufmännische Direktor 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie oder 
er gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden das Universitätsklinikum. In dieser 
Konstellation vertreten im Verhinderungsfall der Kauf-
männischen Direktorin als Vorstandsvorsitzender oder 
des Kaufmännischen Direktors als Vorstandsvorsitzen-
den die oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
und die Stellvertretende Kaufmännische Direktorin oder 

der Stellvertretende Kaufmännische Direktor das Uni-
versitätsklinikum.

(2 b) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmänni-
sche Direktor zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den gewählt, so vertritt sie oder er im Fall der 
Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzenden das 
Universitätsklinikum gemeinsam mit einem vom Auf-
sichtsrat aus den Mitgliedern des Vorstandes gemäß § 6 
Absatz 1 für diesen Vertretungsfall bestellten Vorstands-
mitglied. 

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Krankenversorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schäftsbereich der Pfl egedirektorin oder des Pfl egedirek-
tors die Angelegenheiten des Pfl egedienstes. Die Mitglie-
der des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbereiche für den 
Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums gemeinsam 
verantwortlich (Gesamtverantwortung).

(4) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen. Oberste Dienstbehörde im Sinne von §  3 
Absatz 1 Landesbeamtengesetz NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310) 
ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem Lan-
desbeamtengesetz und nach dem Disziplinargesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 624)) ist die 
oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er trifft die be-
amtenrechtlichen Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten. Die 
Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin oder des De-
kans gem. §  31 Absatz  2 Satz  3 Hochschulgesetz NRW 
für das Personal nach § 31 Absatz 2 Satz 2 Hochschulge-
setz NRW bleibt unberührt. Der Vorstand kann im Rah-
men seiner Zuständigkeit unbeschadet der Zuständig-
keiten nach §  11 Absatz  2 Satz  1 den Leiterinnen und 
Leitern der Abteilungen Weisungen erteilen.

(5) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz NRW vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) handelt, soweit 
das unter §  104 Landespersonalvertretungsgesetz NRW 
fallende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die 
Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Üb-
rigen handelt die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvorsit-
zende im Einvernehmen mit der Kaufmännischen Direk-
torin oder dem Kaufmännischen Direktor. Ist die Kauf-
männische Direktorin zur Vorsitzenden oder der 
Kaufmännische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fällen 
gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin oder dem 
Ärztlichen Direktor.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8
Klinikumskonferenz

(1) Zur Beratung des Vorstands in grundsätzlichen An-
gelegenheiten wird eine Klinikumskonferenz gebildet. 
Der Vorstand unterrichtet die Klinikumskonferenz dazu 
rechtzeitig und im erforderlichen Umfang schriftlich 
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über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 
Die Klinikumskonferenz tagt mindestens einmal pro 
Halbjahr.

(2) Der Klinikumskonferenz gehören an:

1.   die Leiterinnen und Leiter und die geschäftsführen-
den Leiterinnen und Leiter der klinischen und medi-
zinisch-theoretischen Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des Universitätsklini-
kums;

2.   aus dem Kreis der nicht unter Nummer  1 fallenden 
Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten vier von diesen gewählte 
Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 2 werden für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Aufsichtsrat er-
lässt für die Wahlen eine Wahlordnung.

(4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen der 
Klinikumskonferenz teil.

(5) Die Klinikumskonferenz wählt aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine stellver-
tretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsit-
zenden. Die Klinikumskonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat bedarf

§ 9
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind zu beachten. Die Landeshaushaltsord-
nung fi ndet mit Ausnahme des Prüfungsrechts des Lan-
desrechnungshofes (§ 111 Landeshaushaltsordnung) kei-
ne Anwendung.

(2) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(4) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(5) Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) geändert worden ist, entspre-
chende Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-
Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW nichts an-
deres bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gilt 
ergänzend die Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 
(BGBl.  I S.  1045), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz  1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1245) geändert 
worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 

Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz  6 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen gelten-
den besonderen Prüfungsbestimmungen des §  53 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398) geändert worden 
ist.

(7) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den Ab-
schluss des Vermögensplans und über die auf die einzel-
nen Einrichtungen des Universitätsklinikums entfallen-
den Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(8) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß §  111 Landeshaushaltsord-
nung.

§ 10
Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch-theoretischen und gemeinsamen Einrichtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen 
Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen und medi-
zinische Zentren; die medizinischen Zentren werden aus 
mehreren Abteilungen nach dem Gesichtspunkt der 
fachlichen und funktionsmäßigen Zusammengehörigkeit 
gebildet. Über die Errichtung, Änderung, Aufhebung und 
Leitung von Abteilungen und sonstigen Einrichtungen 
entscheidet der Vorstand. Gliederung und Aufbau der 
Abteilungen, die keine Aufgaben in der Krankenversor-
gung haben, richten sich nach den dafür getroffenen Re-
gelungen des Fachbereichs Medizin der Universität.

§ 11
Medizinisches Zentrum

(1) Der Vorstand bestellt aus den Leiterinnen und Lei-
tern oder geschäftsführenden Leiterinnen und Leitern 
der Abteilungen die geschäftsführende Direktorin oder 
den geschäftsführenden Direktor des Zentrums und de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.

(2) Die geschäftsführende Direktorin oder der geschäfts-
führende Direktor leitet das medizinische Zentrum. Ihr 
oder ihm obliegt die Koordinierung der Angelegenheiten 
des Zentrums im Rahmen der Entscheidungen des Auf-
sichtsrats und des Vorstands. Dabei entscheidet sie oder 
er entsprechend den Richtlinien des Vorstands in streiti-
gen Angelegenheiten der Zuordnung von Patientinnen 
und Patienten zu den Abteilungen des Zentrums und 
Angelegenheiten des ärztlichen Aufnahmedienstes und 
erlässt im Rahmen der Hausordnung, der Organisations-
ordnung und der Aufnahmebedingungen der klinischen 
Abteilungen des Universitätsklinikums ergänzende Be-
stimmungen für das Zentrum, die der Zustimmung des 
Vorstands bedürfen; bei nicht einem medizinischen Zen-
trum zugeordneten Abteilungen entscheidet der Vorstand 
unmittelbar. Die geschäftsführende Direktorin oder der 
geschäftsführende Direktor des medizinischen Zentrums 
kann im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit den 
Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Weisungen er-
teilen. Die Weisungsbefugnis erstreckt sich nicht auf 
ärztliche Entscheidungen. Die Teileinrichtungen sollen 
vor Entscheidungen in Angelegenheiten, die sie betref-
fen, gehört werden.

§ 12
Abteilungen

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit 
Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine Professo-
rin oder ein Professor bestellt. Die Bestellung erfolgt 
durch den Vorstand, der dazu das Einvernehmen mit der 
Universität herstellt. Die Stellvertreterin oder der Stell-
vertreter wird auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters 
der Abteilung vom Vorstand auf Zeit bestellt.
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§ 2
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum Düsseldorf verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die 
durch Artikel 3 Absatz 13 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1824) geändert worden ist. Das Universitäts-
klinikum Düsseldorf ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Zweck des Universitätsklinikums ist die Förderung:

1.  von Wissenschaft und Forschung,

2.  des öffentlichen Gesundheitswesens,

3.  von Aus-, Fort- und Weiterbildung.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch

1.   die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen und Forschungsvorhaben in dienender Funk-
tion für die Universität Düsseldorf,

2.   die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung (§  31 a Absatz  1 Satz  2 Hochschulgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S.  547)) in erster Linie 
durch den Betrieb des Universitätsklinikums Düssel-
dorf als Krankenhaus der Maximalversorgung,

3.   die Wahrnehmung der ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung (§ 31 a Absatz 1 Satz 4 Hochschulgesetz NRW), 
u. a. durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildun-
gen gemäß Weiterbildungsordnung sowie

4.   die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
(§  31 a Absatz  1 Satz  4 Hochschulgesetz NRW), u. a. 
durch den Betrieb der Schulen für Pfl egeberufe.

(5) Mittel des Universitätsklinikums dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Universitätsklinikums fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Universitätsklini-
kums oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Universitätsklinikums an das Land 
Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

(8) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung) zusammen 
und unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 3 Hochschulgesetz NRW. Es stellt sicher, dass die 
Mitglieder der Universität die ihnen durch Artikel 5 Ab-
satz  3 Satz  1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz NRW verbürgten Rechte wahrnehmen kön-
nen. Entscheidungen des Universitätsklinikums erfolgen 
unbeschadet der Gesamtverantwortung der Universität 
(§ 26 Absatz 2 Satz 1 Hochschulgesetz NRW) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Be-
reich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine 
Einigung zwischen Universität und Universitätsklini-
kum über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
oder in den Fällen des § 2 Absatz 3 Satz 3 Universitäts-
klinikum-Verordnung oder § 31 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
Hochschulgesetz NRW nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag des Vorstands des Universitätsklinikums oder der 
Dekanin oder des Dekans binnen vier Wochen eine 
Schlichtungskommission (§ 16 Absatz 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung).

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung trägt für 
die Behandlung der Patienten der Abteilung und für die 
der Krankenversorgung dienenden Untersuchungen und 
sonstigen Dienstleistungen ihrer oder seiner Abteilung 
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet 
der Verantwortung der von ihr oder ihm mit den Aufga-
ben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten. Sie 
oder er entscheidet über die Verwendung der Finanzmit-
tel, die der Abteilung zur Verfügung stehen, und ist für 
das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen ihrer oder sei-
ner Zuständigkeit verantwortlich. Sie oder er ist auf dem 
Gebiet der Krankenversorgung gegenüber allen Bediens-
teten in der Abteilung weisungsbefugt. Sie oder er ist 
verpfl ichtet, im Interesse der Gewährleistung einer best-
möglichen Versorgung der Patienten mit anderen Abtei-
lungen zusammenzuarbeiten.

§ 13
Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jährlich zu er-
klären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewi-
chen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die 
Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berich-
tes zu veröffentlichen. 

§ 14
Inkrafttreten / Außerkrafttreten und Übergangsregelung

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung 
durch das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium in Kraft. Die Satzung vom 13. März 2008 
(MBl. NRW. S.  348), geändert am 8. August 2011 (MBl. 
NRW. S. 321), tritt ab diesem Zeitpunkt außer Kraft.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2016

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Im Auftrag

R i c h t e r

– MBl. NRW. 2017 S. 28

22308

Satzung des Universitätsklinikums Düsseldorf 
vom 20. Dezember 2016

Aufgrund seines Beschlusses vom 6. Dezember 2016 er-
lässt der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Düssel-
dorf mit Zustimmung des für Wissenschaft und For-
schung zuständigen Ministeriums gemäß §  4 Absatz  1 
Satz 2 Nummer 1 und § 7 der Rechtsverordnung für die 
Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, 
Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung) 
vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  744), von der § 4 
Absatz 1 durch Verordnung vom 22. Mai 2013 (GV. NRW. 
S.  278) geändert worden ist, die folgende Satzung des 
Universitätsklinikums Düsseldorf.

§ 1 
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-
Westfalen und führt den Namen „Universitätsklinikum 
Düsseldorf“.

(2) Das Universitätsklinikum hat seinen Sitz in Düssel-
dorf. Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel.
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oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterinnen 
und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Für jedes 
Mitglied gemäß Absatz  1 Nummer  1 und 2 wird durch 
das jeweilige Ministerium eine Stellvertretung geregelt.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Absatz  1 Num-
mer  5 oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men aller stimmberechtigten Mitglieder auf sich verei-
nigt. Sie oder er führt die Geschäfte des Aufsichtsrats 
und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums 
und gegenüber Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vorsitzenden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Bedeu-
tung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut ver-
handelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des Auf-
sichtsrats hat eine Stimme. Stimmenhaltungen zählen 
bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftlichen Ver-
fahren ist zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei 
Entscheidungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 und 6 und 
Absatz  2 Nummer  4 und 5 haben die Mitglieder nach 
Absatz  1 Nummer  1 und 2 jeweils ein Vetorecht. Ent-
scheidungen über den Erwerb und die Veräußerung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten bedür-
fen der Zustimmung des Finanzministeriums. 

(6) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser im Einzelfall nicht etwas 
anderes beschließt. 

(7) Für die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 und 6 
gilt § 21 Absatz 5 Satz 3 Hochschulgesetz NRW entspre-
chend. Das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium legt angemessene Aufwandspauschalen für 
die oder den Vorsitzenden und die Mitglieder nach Ab-
satz  1 Nummer  5 und 6 fest. Die Gesamtsumme ist zu 
veröffentlichen.

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erledigung der zugewiesenen Aufgaben Aus-
schüsse bilden. Diese legen ihre Arbeit in einer Ge-
schäftsordnung fest. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates.

§ 5 
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle Ange-
legenheiten des Universitätsklinikums, die über die lau-
fende Geschäftsführung hinausgehen, und achtet auf die 
Erfüllung der Aufgaben und Verpfl ichtungen nach §  2 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2 Universitätsklini-
kum-Verordnung. Er entscheidet in folgenden Angele-
genheiten: 

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands, mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans 
des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl, Bestellung und 
Abberufung der oder des Vorstandsvorsitzenden so-
wie der oder des Stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden, 

3.   Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,

4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.  Entlastung des Vorstands. 

(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§  16 Universitätsklinikum-Verordnung). Das 
Universitätsklinikum schafft für die Leitung des Fachbe-
reichs Medizin durch das Dekanat die personellen Vor-
aussetzungen im nichtwissenschaftlichen Bereich.

(10) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach Ab-
satz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzie-
rung sichergestellt ist.

(11) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, soweit dies 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig ist. Dabei ist durch 
Vereinbarung sicherzustellen, dass am Landesrech-
nungshof die sich aus §  111 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 67), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), erge-
benden Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand. 

§ 4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrats

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

 1.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Ministeriums, 

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministe-
riums,

 3.  die Rektorin oder der Rektor der Universität,

 4.  die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität,

 5.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich des 
Wirtschaft,

 6.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft, 

 7.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer kli-
nischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist, 

 8.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personals (§  15 Universitätsklinikum-Verord-
nung), 

 9.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums, 

10.   die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
me.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 5 und 6 wer-
den von dem für Wissenschaft und Forschung zuständi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der 
Universität und dem Vorstand des Universitätsklinikums 
bestellt. Das der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer angehörende Personal wählt aus seiner 
Mitte das Mitglied nach Absatz  1 Nummer  7. Das unter 
§ 15 Universitätsklinikum-Verordnung fallende Personal 
mit Ausnahme des dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehörenden Personals 
wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Num-
mer 8. Das Personal des Universitätsklinikums wählt aus 
seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 9. Für 
die Wahl der Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  7 bis 9 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter erlässt der 
Aufsichtsrat eine Wahlordnung. Die Amtszeit der Mitglie-
der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 9 beträgt vier Jahre.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzlerin 
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standsvorsitzende und die oder der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat aus den 
Mitgliedern nach Absatz  1 Nummer  1 – 4 gewählt und 
bestellt.

(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstands wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der 
Mitglieder nach Absatz  1 Satz  1 Nummer  2 und Num-
mer  4 werden wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die 
Kaufmännische Direktorin bzw. der Kaufmännische Di-
rektor hat für die Bestellung ihrer bzw. seiner Stellver-
tretung ein Vorschlagsrecht. Ebenso hat die Pfl egedirek-
torin bzw. der Pfl egedirektor ein Vorschlagsrecht für ihre 
bzw. seine Stellvertretung. Der Aufsichtsrat ist an die 
Vorschläge nicht gebunden. Die Vertretung der Dekanin 
oder des Dekans erfolgt entsprechend der für den Fach-
bereich Medizin geltenden Regelung. Die Stellvertre-
tende Ärztliche Direktorin oder der Stellvertretende 
Ärztliche Direktor, erfüllt die Aufgaben der Ärztlichen 
Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im Verhinde-
rungsfalle mit allen Rechten und Pfl ichten. Sie oder er 
muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt und Pro-
fessorin oder Professor der Medizin sein

§ 7
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Ent-
scheidung in allen Angelegenheiten des Universitätskli-
nikums, die nicht nach dieser Satzung, der Universitäts-
klinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW 
dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Be-
schlüsse des Aufsichtsrats vor und sorgt für deren Um-
setzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemein-
sam mit der Kaufmännischen Direktorin oder dem 
Kaufmännischen Direktor das Universitätsklinikum. Im 
Verhinderungsfall treten die oder der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende und die Stellvertretende Kaufmän-
nische Direktorin oder der Stellvertretende Kaufmänni-
sche Direktor an ihre Stelle.

(2 a) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Vor-
standsvorsitzenden oder der Kaufmännische Direktor 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie oder 
er gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden das Universitätsklinikum. In dieser 
Konstellation vertreten im Verhinderungsfall der Kauf-
männischen Direktorin als Vorstandsvorsitzender oder 
des Kaufmännischen Direktors als Vorstandsvorsitzen-
den die oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
und die Stellvertretende Kaufmännische Direktorin oder 
der Stellvertretende Kaufmännische Direktor das Uni-
versitätsklinikum.

(2 b) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmänni-
sche Direktor zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den gewählt, so vertritt sie oder er im Fall der 
Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzenden das 
Universitätsklinikum gemeinsam mit einem vom Auf-
sichtsrat aus den Mitgliedern des Vorstandes gemäß § 6 
Absatz 1 für diesen Vertretungsfall bestellten Vorstands-
mitglied. 

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Krankenversorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schäftsbereich der Pfl egedirektorin oder des Pfl egedirek-
tors die Angelegenheiten des Pfl egedienstes. Die Mitglie-
der des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen 

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maß-
nahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

2.   Große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men ab einer Wertgrenze von über 1,5 Mio. Euro,

3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600.000 Euro pro Jahr 
und Maßnahme,

4.   die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 
500.000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Ge-
schäftsjahr sowie die Gewährung von Darlehen ab ei-
ner Wertgrenze von 100.000 Euro im Einzelfall oder 
Überschreitung eines Gesamtbetrages von 500.000 
Euro im Geschäftsjahr,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab einer Wertgrenze von 500.000 
Euro im Einzelfall oder Überschreitung eines Ge-
samtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr; der 
Betrag darf pro Jahr die Wertgrenze von 1 Mio. Euro 
nicht übersteigen, 

6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

7.   die Kooperationsvereinbarung nach §  16 Universi-
tätsklinikum-Verordnung.

Die Zustimmung des Aufsichtsrates nach Nummer 4 ist 
darüber hinaus erforderlich, wenn die Summe der Kre-
dite und die Summe der Darlehen jeweils die Höhe von 
1,5 Mio. Euro pro Jahr übersteigt. Kassenverstärkungs-
kredite zur Erfüllung laufender Zahlungsverpfl ichtun-
gen dürfen ein Zehntel der im Wirtschaftsplan veran-
schlagten Erträge nicht überschreiten und nicht später 
als sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, für 
das sie aufgenommen worden sind, fällig sein.

(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen.

§ 6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor;

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor;

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin; 

4.  die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor; 

5.   die stellvertretenden Ärztliche Direktorin oder der 
stellvertretende Ärztliche Direktor.

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor, die 
Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmännische Di-
rektor, die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor sind 
hauptberufl ich tätig.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 in der Regel für die 
Dauer von fünf Jahren. Die Wiederbestellung ist zulässig. 
Im Falle der Wiederbestellung kann der Aufsichtsrat auf 
eine Ausschreibung verzichten. Die Bestellung des Mit-
glieds nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfolgt nach An-
hörung des Dekanats. Für die Bestellung des Mitglieds 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 hat die Ärztliche Direk-
torin bzw. der Ärztliche Direktor ein Vorschlagsrecht. 
Der Aufsichtsrat ist an den Vorschlag nicht gebunden. 
Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor 
muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt und Pro-
fessorin oder Professor der Medizin sein und soll in der 
Regel über Erfahrungen in der Leitung einer Einrich-
tung der Krankenversorgung verfügen. Die oder der Vor-
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§ 9 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind zu beachten. Die Landeshaushaltsord-
nung fi ndet mit Ausnahme des Prüfungsrechts des Lan-
desrechnungshofes (§ 111 Landeshaushaltsordnung) kei-
ne Anwendung.

(2) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(4) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(5) Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) geändert worden ist, entspre-
chende Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-
Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW nichts an-
deres bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gilt 
ergänzend die Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 
(BGBl.  I S.  1045), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz  1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1245) geändert 
worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz  6 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen gelten-
den besonderen Prüfungsbestimmungen des §  53 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398) geändert worden 
ist. 

(7) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den Ab-
schluss des Vermögensplans und über die auf die einzel-
nen Einrichtungen des Universitätsklinikums 
entfallenden Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(8) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß §  111 Landeshaushaltsord-
nung.

§ 10
Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch-theoretischen und gemeinsamen Einrichtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen 

Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbereiche für den 
Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums gemeinsam 
verantwortlich (Gesamtverantwortung). 

(4) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen. Oberste Dienstbehörde im Sinne von §  3 
Absatz 1 Landesbeamtengesetz NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310) 
ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem Lan-
desbeamtengesetz und nach dem Disziplinargesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 624)) ist die 
oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er trifft die be-
amtenrechtlichen Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten. Die 
Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin oder des De-
kans gem. §  31 Absatz  2 Satz  3 Hochschulgesetz NRW 
für das Personal nach § 31 Absatz 2 Satz 2 Hochschulge-
setz NRW bleibt unberührt. Der Vorstand kann im Rah-
men seiner Zuständigkeit unbeschadet der Zuständig-
keiten nach §  11 Absatz  2 Satz  1 den Leiterinnen und 
Leitern der Abteilungen Weisungen erteilen.

(5) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz NRW vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) handelt, soweit 
das unter §  104 Landespersonalvertretungsgesetz NRW 
fallende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die 
Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Üb-
rigen handelt die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvorsit-
zende im Einvernehmen mit der Kaufmännischen Direk-
torin oder dem Kaufmännischen Direktor. Ist die Kauf-
männische Direktorin zur Vorsitzenden oder der 
Kaufmännische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fällen 
gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin oder dem 
Ärztlichen Direktor.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8
Klinikumskonferenz

(1) Zur Beratung des Vorstands in grundsätzlichen An-
gelegenheiten wird eine Klinikumskonferenz gebildet. 
Der Vorstand unterrichtet die Klinikumskonferenz dazu 
rechtzeitig und im erforderlichen Umfang schriftlich 
über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 
Die Klinikumskonferenz tagt mindestens einmal pro 
Halbjahr.

(2) Der Klinikumskonferenz gehören an:

1.   die Leiterinnen und Leiter und die geschäftsführen-
den Leiterinnen und Leiter der klinischen und medi-
zinisch-theoretischen Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des Universitätsklini-
kums;

2.   aus dem Kreis der nicht unter Nummer  1 fallenden 
Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten vier von diesen gewählte 
Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 2 werden für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Aufsichtsrat er-
lässt für die Wahlen eine Wahlordnung.

(4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen der 
Klinikumskonferenz teil.

(5) Die Klinikumskonferenz wählt aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine stellver-
tretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsit-
zenden. Die Klinikumskonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat bedarf.
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§ 2 
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt die Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die durch Artikel 
3 Absatz  13 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl.  I 
S.  1824) geändert worden ist. Das Universitätsklinikum 
Bonn ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Zweck des Universitätsklinikums ist die Förderung:

1.  von Wissenschaft und Forschung,

2.  des öffentlichen Gesundheitswesen,

3.  von Aus-, Fort- und Weiterbildung.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch

1.   die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen und Forschungsvorhaben in dienender Funk-
tion für die Universität Bonn,

2.   die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung (§  31 a Absatz  1 Satz  2 Hochschulgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S.  547)) in erster Linie 
durch den Betrieb des Universitätsklinikums Bonn 
als Krankenhaus der Maximalversorgung,

3.   die Wahrnehmung der ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung (§ 31 a Absatz 1 Satz 4 Hochschulgesetz NRW), 
u. a. durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildun-
gen gemäß Weiterbildungsordnung sowie

4.   die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
(§  31 a Absatz  1 Satz  4 Hochschulgesetz NRW), u. a. 
durch den Betrieb der Schulen für Pfl egeberufe.

(5) Mittel des Universitätsklinikums dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Universitätsklinikums fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Universitätsklini-
kums oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Universitätsklinikums an das Land 
Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

(8) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung) zusammen 
und unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 3 Hochschulgesetz NRW. Es stellt sicher, dass die 
Mitglieder der Universität die ihnen durch Artikel 5,Ab-
satz  3, Satz  1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz NRW verbürgten Rechte wahrnehmen kön-
nen. Entscheidungen des Universitätsklinikums erfolgen 
unbeschadet der Gesamtverantwortung der Universität 
(§ 26Absatz 2, Satz 1 Hochschulgesetz NRW) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Be-
reich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine 
Einigung zwischen Universität und Universitätsklini-
kum über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
oder in den Fällen des § 2 Absatz 3 Satz 3 Universitäts-
klinikum-Verordnung oder § 31 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
Hochschulgesetz NRW nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag des Vorstands des Universitätsklinikums oder der 
Dekanin oder des Dekans binnen vier Wochen eine 
Schlichtungskommission (§ 16 Absatz 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung).

Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen und medi-
zinische Zentren; die medizinischen Zentren werden aus 
mehreren Abteilungen nach dem Gesichtspunkt der 
fachlichen und funktionsmäßigen Zusammengehörigkeit 
gebildet. Über die Errichtung, Änderung, Aufhebung und 
Leitung von Abteilungen und sonstigen Einrichtungen 
entscheidet der Vorstand. Die Abteilungen, die Aufgaben 
in der Krankenversorgung haben, sind in geeigneter 
Weise zu veröffentlichen. Gliederung und Aufbau der 
Abteilungen, die keine Aufgaben in der Krankenversor-
gung haben, richten sich nach den dafür getroffenen Re-
gelungen des Fachbereichs Medizin der Universität. Nä-
heres regelt eine Strukturordnung, die der Genehmigung 
durch den Aufsichtsrat bedarf. 

§ 11
Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jährlich zu er-
klären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewi-
chen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die 
Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berich-
tes zu veröffentlichen. 

§ 12
Inkrafttreten / Außerkrafttreten und Übergangsregelung

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung 
durch das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium in Kraft. Die Satzung vom 14. März 2008 
(MBl. NRW. S.  351), zuletzt geändert am 28. April 2010 
(MBl. NRW. S.  535), tritt ab diesem Zeitpunkt außer 
Kraft.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2016

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Im Auftrag

K u r p i e r s

– MBl. NRW. 2017 S. 32

22308

Satzung des Universitätsklinikums Bonn 
vom 14. Dezember 2016

Aufgrund seines Beschlusses vom 10. November 2016 er-
lässt der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Bonn 
mit Zustimmung des Ministeriums für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung des Landes NRW die folgende 
Satzung des Universitätsklinikums Bonn (vergleiche § 4 
Absatz 1, Satz 2, Nummer 1 und § 7 der Rechtsverord-
nung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düssel-
dorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-
Verordnung vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  744), 
von der § 4 Absatz 1 durch Verordnung vom 22. Mai 2013 
(GV. NRW. S. 278) geändert worden ist).

§ 1 
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des Öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-
Westfalen und führt den Namen „Universitätsklinikum 
Bonn“. 

(2) Das Universitätsklinikum Bonn hat seinen Sitz in 
Bonn. Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel.
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(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzlerin 
oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterinnen 
und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Für jedes 
Mitglied gemäß Absatz  1 Nummer  1 und 2 wird durch 
das jeweilige Ministerium eine Stellvertretung geregelt.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nachAbsatz  1 Num-
mer  5 oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men aller stimmberechtigten Mitglieder auf sich verei-
nigt. Sie oder er führt die Geschäfte des Aufsichtsrats 
und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums 
und gegenüber Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Bedeu-
tung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen der Be-
schlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut ver-
handelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des Auf-
sichtsrats hat eine Stimme. Stimmenthaltungen zählen 
bei der Ermittlung der Mehrheit nicht. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftlichen Ver-
fahren ist zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei 
Entscheidungen nach § 5 Absatz 1, Nummer 4 und 6 und 
Absatz  2, Nummer  4 und 5 haben die Mitglieder nach 
Absatz  1, Nummer  1 und 2 jeweils ein Vetorecht. Ent-
scheidungen über den Erwerb und die Veräußerung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten bedür-
fen der Zustimmung des Finanzministeriums.

(6) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser im Einzelfall nicht etwas 
anderes beschließt.

(7) Für die Mitglieder nach Absatz  1, Nummer  5 und 6 
gilt §  21 Absatz  5, Satz  3 und Absatz  6, Sätze 4 bis 6 
Hochschulgesetz NRW entsprechend. Das für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung zuständige Ministerium legt 
angemessene Aufwandspauschalen für die oder den Vor-
sitzenden und die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 
und 6 fest. Die Gesamtsumme ist zu veröffentlichen.

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erledigung der zugewiesenen Aufgaben Aus-
schüsse bilden. Diese legen ihre Arbeit in einer Ge-
schäftsordnung fest. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates.

§ 5 
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle Ange-
legenheiten des Universitätsklinikums, die über die lau-
fende Geschäftsführung hinausgehen, und achtet auf die 
Erfüllung der Aufgaben und Verpfl ichtungen nach §  2 
Absatz1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 und 2 der Universi-
tätsklinikum-Verordnung. Er entscheidet in folgenden 
Angelegenheiten:

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands, mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans 
des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl und Bestellung 
der oder des Vorstandsvorsitzenden.

3.   Beschlusserfassung über die Verträge für die Mitglie-
der des Vorstands,

4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.  Entlastung des Vorstandes.

(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben, einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§  16 Universitätsklinikum-Verordnung). Das 
Universitätsklinikum schafft für die Leitung des Fachbe-
reiches Medizin durch das Dekanat die personellen Vor-
aussetzungen im nichtwissenschaftlichen Bereich.

(10) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach Ab-
satz 1- 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzierung 
sichergestellt ist.

(11) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, soweit dies 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig ist. Dabei ist durch 
Vereinbarungen sicher zu stellen, dass dem Landesrech-
nungshof die sich aus §  111 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 67), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), erge-
benden Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand.

§ 4 
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrates

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

 1.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung,

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministe-
riums,

 3.  die Rektorin oder der Rektor der Universität,

 4.  die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität,

 5.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
Wirtschaft,

 6.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft,

 7.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer kli-
nischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist,

 8.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personals (§  15 Universitätsklinikum-Verord-
nung),

 9.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums,

10.   die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
me.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz  1, Nummer  5 und 6 
werden von dem für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
zuständigen Ministerium im Benehmen mit dem Rekto-
rat der Universität und dem Vorstand des Universitäts-
klinikums bestellt. Eine Abberufung aus wichtigem 
Grund ist möglich. Die Bestellung hat geschlechtsparitä-
tisch zu erfolgen. Die Gründe für ein Abweichen hiervon 
sind aktenkundig zu machen. Das der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer angehörende Per-
sonal wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1, 
Nummer 7. Das unter § 15 Universitätsklinikum-Verord-
nung fallende Personal, mit Ausnahme des dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehö-
renden Personals, wählt aus seiner Mitte das Mitglied 
nach Absatz  1, Nummer  8. Das Personal des Universi-
tätsklinikums wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach 
Absatz  1, Nummer  9. Für die Wahl der Mitglieder nach 
Absatz 1, Nummer 7 bis 9 und ihrer Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter erlässt der Aufsichtsrat eine Wahlord-
nung. Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1, Num-
mer 5 bis 9 beträgt vier Jahre.
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wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der De-
kanin oder des Dekans erfolgt entsprechend der für den 
Fachbereich Medizin geltenden Regelung. Die Stellver-
tretung der Ärztlichen Direktorin oder des Ärztlichen 
Direktors erfüllt die Aufgaben im Verhinderungsfalle mit 
allen Rechten und Pfl ichten. Sie oder er muss appro-
bierte Ärztin oder approbierter Arzt und Professorin 
oder Professor der Medizin sein.

§ 7 
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Ent-
scheidung in allen Angelegenheiten des Universitätskli-
nikums, die nicht nach dieser Satzung, der Universitäts-
klinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW 
dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Be-
schlüsse des Aufsichtsrates vor und sorgt für deren Um-
setzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle wichtigen Angelegen-
heiten.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemein-
sam mit der Kaufmännischen Direktorin oder dem 
Kaufmännischen Direktor das Universitätsklinikum. Im 
Verhinderungsfall treten deren jeweilige Vertretungen an 
ihre Stelle. Wurde die Kaufmännische Direktorin zur 
Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmännische Direk-
tor zum Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie 
oder er gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden das Universitätsklinikum. In die-
ser Konstellation vertreten im Verhinderungsfall der 
Kaufmännischen Direktorin als Vorstandsvorsitzender 
oder des Kaufmännischen Direktors als Vorstandsvorsit-
zendem die oder der Stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende und die Stellvertretende Kaufmännische Direkto-
rin oder der Stellvertretende Kaufmännische Direktor 
das Universitätsklinikum. Wurde die Kaufmännische Di-
rektorin zur Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
oder der Kaufmännische Direktor zum Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie oder er im 
Fall der Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzen-
den das Universitätsklinikum gemeinsam mit dem 
Dienstältesten Vorstandsmitglied gemäß §  6 Absatz  1 
Nummer 1 bis 4 dieser Satzung.

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Krankenversorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, insbeson-
dere die Wahrnehmung von Gesellschaftsrechten bei den 
Tochtergesellschaften des Universitätsklinikums sowie 
die Rechtsgeschäfte mit diesen Tochtergesellschaften des 
Universitätsklinikums, es sei denn, dass diese unter § 5 
Absatz  2 fallen. Zum Geschäftsbereich der Pfl egedirek-
torin oder des Pfl egedirektors (neu: Vorstand für Pfl ege 
und Patientenservice) gehören die Angelegenheiten des 
Pfl egedienstes. Darüber hinaus kann der Vorstand ab-
weichend von Satz 4 bestimmen, dass zum Geschäftsbe-
reich eines Vorstandsmitglieds auch Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit einer oder mehreren Tochtergesell-
schaften des Universitätsklinikums gehören, sofern die 
Rechtsgeschäfte mit den Tochtergesellschaften nicht un-
ter § 5 Absatz 2 fallen. Dies gilt auch für die Ausübung 
von Gesellschafterrechten des Universitätsklinikums bei 
den Tochtergesellschaften, sofern und soweit der Vor-
stand dies explizit bestimmt. Die Mitglieder des Vor-
stands sind unbeschadet ihrer jeweiligen Zuständigkeit 
für bestimmte Geschäftsbereiche für den Geschäftsbe-
trieb des Universitätsklinikums gemeinsam verantwort-
lich (Gesamtverantwortung).

(4) Für die Beschäftigen des Universitätsklinikums trifft 
die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmännische 
Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidun-
gen.

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebes hinaus gehende Rechtsgeschäfte, 
Maßnahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 

2.   große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men ab einer Wertgrenze von 1,5 Mio. Euro,

3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600.000 Euro jährlich 
für Einzelmaßnahmen,

4.   die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 
500.000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Ge-
schäftsjahr sowie die Gewährung von Darlehen ab 
100.000 Euro im Einzelfall oder Überschreitung eines 
Gesamtbetrages von 500.000 Euro im Geschäftsjahr,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab 500.000 Euro im Einzelfall oder 
Überschreitung eines Gesamtbetrages von 500.000 
Euro im Geschäftsjahr,

6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

7.   die Kooperationsvereinbarung nach §  16 Universi-
tätsklinikum-Verordnung 

Die Wertgrenze zur Aufnahme von Krediten nach Num-
mer 4 gilt nicht für Kassenverstärkungskredite zur Ge-
haltszahlung nach § 9Absatz 4 Satz 2 Universitätsklini-
kum-Verordnung.

(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen.

§ 6 
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.   die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. 
Das Mitglied führt den Vorsitz im Gremium und führt 
den Titel Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsit-
zender. Sie oder er ist nicht die/der Vorgesetzte der 
anderen Vorstandsmitglieder.

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor, gleichzeitig Stellvertretung der oder 
des Vorstandsvorsitzenden.

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin,

4.   die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor (neu: Vor-
stand für Pfl ege und Patientenservice) 

5.   die stellvertretende Ärztliche Direktorin oder der 
stellvertretende Ärztliche Direktor 

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor und 
Vorstandsvorsitzende ist hauptberufl ich tätig.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz 1, Satz 1, Nummer 1, 2, 4 und 5 in der Regel für die 
Dauer von fünf Jahren. Die Wiederbestellung ist zulässig. 
Im Falle der Wiederbestellung kann der Aufsichtsrat auf 
eine Ausschreibung verzichten. Die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor muss approbierte Ärztin 
oder approbierter Arzt und Professorin oder Professor 
der Medizin sein und soll in der Regel über Erfahrungen 
in der Leitung einer Einrichtung der Krankenversorgung 
verfügen. Die oder der Vorstandsvorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende wird vom 
Aufsichtsrat aus den Mitgliedern nachAbsatz  1 Num-
mer 1 – 4 gewählt und bestellt.

(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstandes wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Mit-
glieder nach Absatz 1, Satz 1, Nummer 1, 2 und 4 werden 
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Sparsamkeit sind zu beachten. Die Landeshaushaltsord-
nung fi ndet mit Ausnahme des Prüfungsrechts des Lan-
desrechnungshofes (§  111 Landeshaushaltsordnung) 
keine Anwendung.

(2) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(4) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(5) Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) geändert worden ist, entspre-
chende Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-
Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW nichts an-
deres bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gilt 
ergänzend die Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 
(BGBl.  I S.  1045), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz  1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1245) geändert 
worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz  6 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen gelten-
den besonderen Prüfungsbestimmungen des §  53 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398) geändert worden 
ist.

(7) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den Ab-
schluss des Vermögensplans und über die auf die einzel-
nen Einrichtungen des Universitätsklinikums 
entfallenden Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(8) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß §  111 Landeshaushaltsord-
nung.

§ 10 
Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch- theoretischen und gemeinsamen Einrichtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch- theoreti-
schen Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen und 
medizinische Zentren. Die medizinischen Zentren wer-
den aus mehreren Abteilungen nach dem Gesichtspunkt 
der fachlichen und funktionsmäßigen Zusammengehö-
rigkeit gebildet. Über die Einrichtung, Änderung, Aufhe-
bung und Leitung von Abteilungen und sonstigen Ein-

(5) Oberste Dienstbehörde im Sinne von §  3 Absatz  1 
Landesbeamtengesetz ist der Aufsichtsrat. Dienstvorge-
setzter nach dem Landesbeamtengesetz NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem 
Landesbeamtengesetz und nach dem Disziplinargesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 624)) ist 
die oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er trifft die 
beamtenrechtlichen Entscheidungen über die persönli-
chen Angelegenheiten der beamteten Beschäftigten. Die 
Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin oder des De-
kans gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 Hochschulgesetz NRW 
für das Personal nach § 31 Absatz 2 Satz 2 Hochschulge-
setz NRW bleibt unberührt. Der Vorstand kann im Rah-
men seiner Zuständigkeit unbeschadet der Zuständig-
keiten nach §  11 Absatz  2, Satz  1 dieser Satzung den 
Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Weisungen er-
teilen.

(6) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz NRW vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) handelt, soweit 
das unter §  104 Landespersonalvertretungsgesetz fal-
lende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die Ärztli-
che Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Übrigen 
handelt die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor.

(7) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvorsit-
zende im Einvernehmen mit der Kaufmännischen Direk-
torin oder dem Kaufmännischen Direktor. Ist die Kauf-
männische Direktorin zur Vorsitzenden oder der 
Kaufmännische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fällen 
gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin oder dem 
Ärztlichen Direktor.

(8) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8 
Klinikumskonferenz

(1) Zur Beratung des Vorstands in grundsätzlichen An-
gelegenheiten wird eine Klinikumskonferenz gebildet. 
Der Vorstand unterrichtet die Klinikumskonferenz dazu 
rechtzeitig und im erforderlichen Umfang schriftlich 
über die Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Die Klinikumskonferenz tagt mindestens einmal 
pro Halbjahr.

(2) Der Klinikumskonferenz gehören an:

1.   die Leitungen und die geschäftsführenden Leitungen 
der klinischen und medizinisch-theoretischen Abtei-
lungen und der zentralen Dienstleistungseinrichtun-
gen des Universitätsklinikums;

2.   vier gewählte Vertretungen, aus dem Kreis der nicht 
unter Nummer  1 fallenden Professorinnen und Pro-
fessoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldo-
zenten. 

3.   Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 2 werden für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Aufsichtsrat 
erlässt für die Wahlen eine Wahlordnung.

4.   Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen der 
Klinikumskonferenz teil.

5.   Die Klinikumskonferenz wählt aus ihrer Mitte je ein 
Mitglied, das den Vorsitz und die Stellvertretung 
übernimmt. Die Klinikumskonferenz gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat bedarf.

§ 9
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
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NRW. 2010  S.  200), geändert am 15 Februar 2012 (MBl. 
NRW. S. 152), tritt ab diesem Zeitpunkt außer Kraft.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2016

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Im Auftrag

K u r p i e r s

– MBl. NRW. 2017 S. 36

22308

Satzung des Universitätsklinikum Essen
vom 19. Dezember 2016

Aufgrund seines Beschlusses vom 15. Dezember 2016 er-
lässt der Aufsichtsrat des Universitätsklinikum Essen 
mit Zustimmung des für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ministeriums gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer  1 und §  7 der Rechtsverordnung für die Universi-
tätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und 
Münster (Universitätsklinikum-Verordnung vom 20. De-
zember 2007 (GV. NRW. S.  744), von der §  4 Absatz  1 
durch Verordnung vom 22. Mai 2013 (GV. NRW. S.  278) 
geändert worden ist) die folgende Satzung des Universi-
tätsklinikum Essen.

§ 1
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landes Nord-rhein-
Westfalen und führt den Namen „Universitätsklinikum 
Essen “.

(2) Das Universitätsklinikum hat seinen Sitz in Essen.

§ 2
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die durch Artikel 
3 Absatz  13 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl.  I 
S.  1824) geändert worden ist. Das Universitätsklinikum 
ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

(3) Zweck des Universitätsklinikums ist die Förderung:

1.  von Wissenschaft und Forschung,

2.  des öffentlichen Gesundheitswesen,

3.  von Aus-, Fort- und Weiterbildung.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch

1.   die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen und Forschungsvorhaben in dienender Funk-
tion für die Universität Duisburg-Essen,

richtungen entscheidet der Vorstand. Die Abteilungen, 
die Aufgaben in der Krankenversorgung haben, sind in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen. Gliederung und Auf-
bau der Abteilungen, die keine Aufgaben in der Kran-
kenversorgung haben, richten sich nach den dafür ge-
troffenen Regelungen des Fachbereichs Medizin der 
Universität.

§ 11 
Medizinisches Zentrum

(1) Der Vorstand bestellt aus den Abteilungsleitungen 
oder geschäftsführenden Abteilungsleitungen die Ge-
schäftsführende Direktorin oder den Geschäftsführen-
den Direktor des Zentrums und eine Stellvertretung.

(2) Die Geschäftsführende Direktorin oder der Ge-
schäftsführende Direktor leitet das Medizinische Zent-
rum. Diese Leitungsaufgabe besteht in der Koordinie-
rung der Angelegenheiten des Zentrums im Rahmen der 
Entscheidungen des Aufsichtsrats und des Vorstands. 
Dabei entscheidet sie oder er entsprechend den Richtli-
nien des Vorstands in streitigen Angelegenheiten der Zu-
ordnung von Patientinnen und Patienten zu den Abtei-
lungen des Zentrums sowie in Angelegenheiten des 
ärztlichen Aufnahmedienstes und erlässt im Rahmen der 
Hausordnung, der Organisationsordnung und der Auf-
nahmebedingungen der klinischen Abteilungen des Uni-
versitätsklinikums ergänzende Bestimmungen für das 
Zentrum, die der Zustimmung des Vorstands bedürfen. 
Bei Abteilungen, die nicht einem medizinischen Zentrum 
zugeordnet sind, entscheidet der Vorstand unmittelbar. 
Die Geschäftsführung des Medizinischen Zentrums kann 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Abteilungsleitungen 
Weisungen erteilen. Die Weisungsbefugnis erstreckt sich 
nicht auf ärztliche Entscheidungen. Die Teileinrichtun-
gen sollen vor Entscheidungen in Angelegenheiten, die 
sie betreffen, gehört werden.

§ 12 
Abteilungen

(1) Zur Leitung einer Abteilung mit Aufgaben in der 
Krankenversorgung wird eine Professorin oder ein Pro-
fessor bestellt. Die Bestellung erfolgt durch den Vor-
stand, der dazu das Einvernehmen mit der Universität 
herstellt. Die Stellvertretung wird auf Vorschlag der Ab-
teilungsleitung vom Vorstand auf Zeit bestellt.

(2) Die Abteilungsleitung trägt sowohl für die Behand-
lung der Patientinnen oder Patienten der Abteilung als 
auch für die der Krankenversorgung dienenden Untersu-
chungen und sonstigen Dienstleistungen ihrer Abteilung 
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet 
der Verantwortung der mit den Aufgaben der Kranken-
versorgung betrauten Bediensteten. Sie entscheidet über 
die Verwendung der Finanzmittel, die der Abteilung zur 
Verfügung stehen, und ist für das wirtschaftliche Ergeb-
nis im Rahmen der Zuständigkeit verantwortlich. Die 
Leiterin oder der Leiter der Abteilung ist auf dem Ge-
biet der Krankenversorgung gegenüber allen Bedienste-
ten in der Abteilung weisungsbefugt und verpfl ichtet, im 
Interesse der Gewährleistung einer bestmöglichen Ver-
sorgung mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten.

§ 13 
Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jährlich zu er-
klären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewi-
chen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die 
Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berich-
tes zu veröffentlichen.

§ 14 
Inkrafttreten/ Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung 
durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung in Kraft (Satzung genehmigt am 13. Dezem-
ber 2016) Die Satzung vom 19. November 2009 (MBl. 
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 1.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Ministeriums, 

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministe-
riums,

 3.  die Rektorin oder der Rektor der Universität,

 4.  die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität

 5.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich des 
Wirtschaft,

 6.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft, 

 7.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer kli-
nischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist, 

 8.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personals (§  15 Universitätsklinikum-Verord-
nung), 

 9.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums, 

10.  die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
me.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 5 und 6 wer-
den von dem für Wissenschaft und Forschung zuständi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der 
Universität und dem Vorstand des Universitätsklinikums 
bestellt. Das der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer an-gehörende Personal wählt aus seiner 
Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 7. Das unter 
§ 15 Universitätsklinikum-Verordnung fallende Personal 
mit Ausnahme des dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehörenden Personals 
wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Num-
mer 8. Das Personal des Universitätsklinikums wählt aus 
seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 9. Für 
die Wahl der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 7 bis 9 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter erlässt 
der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. Die Amtszeit der 
Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 bis 9 beträgt vier 
Jahre.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihen-folge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzle-
rin oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterin-
nen und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Für 
jedes Mitglied gemäß Absatz  1 Nummer  1 und 2 wird 
durch die jeweiligen Ministerien eine Stellvertretung ge-
regelt.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Absatz  1 Num-
mer  5 oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men aller stimmberechtigten Mitglieder auf sich verei-
nigt. Sie oder er führt die Geschäfte des Aufsichtsrats 
und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums 
und gegenüber Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Bedeu-
tung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut ver-
handelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des Auf-
sichtsrats hat eine Stimme. Stimmenthaltungen zählen 
bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftlichen Ver-
fahren ist zu-lässig, wenn kein Mitglied widerspricht. 
Bei Entscheidungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 und 6 
und Absatz  2 Nummer  4 und 5 haben die Mitglieder 
nach Absatz  1 Nummer  1 und 2 jeweils ein Vetorecht. 
Entscheidungen über den Erwerb und die Veräußerung 

2.   die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung (§  31 a Absatz  1 Satz  2 Hochschulgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S.  547)) in erster Linie 
durch den Betrieb des Universitätsklinikums als 
Krankenhaus der Maximalversorgung,

3.   die Wahrnehmung der ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung (§ 31 a Absatz 1 Satz 4 Hochschulgesetz NRW), 
u. a. durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildun-
gen gemäß Weiterbildungsordnung sowie

4.   die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
(§  31 a Absatz  1 Satz  4 Hochschulgesetz NRW), u. a. 
durch den Betrieb der Schulen für Pfl egeberufe.

(5) Mittel des Universitätsklinikums dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-den.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Universitätsklinikums fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Universitätsklini-
kums oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Universitätsklinikums an das Land 
Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

(8) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung) zusammen 
und unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 3 Hochschulgesetz NRW. Es stellt sicher, dass die 
Mitglieder der Universität die ihnen durch Artikel 5 Ab-
satz  3 Satz  1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz NRW verbürgten Rechte wahrnehmen kön-
nen. Entscheidungen des Universitätsklinikums erfolgen 
unbeschadet der Gesamtverantwortung der Universität 
(§ 26 Absatz 2 Satz 1 Hochschulgesetz NRW) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Be-
reich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine 
Einigung zwischen Universität und Universitätsklini-
kum über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
oder in den Fällen des § 2 Absatz 3 Satz 3 Universitäts-
klinikum-Verordnung oder § 31 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
Hochschulgesetz NRW nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag des Vorstands des Universitätsklinikums oder der 
Dekanin oder des Dekans binnen vier Wochen eine 
Schlichtungskommission (§ 16 Absatz 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung).

(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung).

(10) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach Ab-
satz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzie-
rung sichergestellt ist.

(11) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, soweit dies 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig ist. Dabei ist durch 
Vereinbarung sicherzustellen, dass am Landesrech-
nungshof die sich aus §  111 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 67), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), erge-
benden Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3 
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand. 

§ 4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrats

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:
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(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen.

§ 6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor;

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor;

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin; 

4.  die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor; 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 in der Regel für die Dauer 
von fünf Jahren. Die Wiederbestellung ist zulässig. Im 
Falle der Wiederbestellung kann der Aufsichtsrat auf 
eine Ausschreibung verzichten. Die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor muss approbierte Ärztin 
oder approbierter Arzt und Professorin oder Professor 
der Medizin sein und soll in der Regel über Erfahrungen 
in der Leitung einer Einrichtung der Krankenversorgung 
verfügen. Die oder der Vorstandsvorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende wird vom 
Aufsichtsrat aus den Mitgliedern nach Absatz  1 Num-
mer 1 – 4 gewählt und bestellt.

(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstands wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 wer-
den wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der 
Dekanin oder des Dekans erfolgt entsprechend der für 
den Fachbereich Medizin geltenden Regelung. Die Stell-
vertretende Ärztliche Direktorin oder der Stellvertre-
tende Ärztliche Direktor erfüllt die Aufgaben der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im 
Verhinderungsfalle mit allen Rechten und Pfl ichten. Sie 
oder er muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt 
und Professorin oder Professor der Medizin sein.

§ 7
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Ent-
scheidung in allen Angelegenheiten des Universitätskli-
nikums, die nicht nach dieser Satzung, der Universitäts-
klinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW 
dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Be-
schlüsse des Aufsichtsrats vor und sorgt für deren Um-
setzung. Er unter-richtet den Aufsichtsrat regelmäßig 
und zeitnah über alle relevanten Fragen.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemein-
sam mit der Kaufmännischen Direktorin oder dem 
Kaufmännischen Direktor das Universitätsklinikum. Im 
Verhinderungsfall treten die oder der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende und die Stellvertretende Kaufmän-
nische Direktorin oder der Stellvertretende Kaufmänni-
sche Direktor an ihre Stelle.

(2 a) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmänni-
sche Direktor zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den gewählt, so vertritt sie oder er im Fall der 
Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzenden das 
Universitätsklinikum gemein-sam mit einem vom Auf-
sichtsrat aus den Mitgliedern des Vorstandes für diesen 
Vertretungsfall bestellten Vorstandsmitglied.

(2 b) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Vor-
standsvorsitzenden oder der Kaufmännische Di-rektor 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie oder 
er gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden das Universitätsklinikum. In dieser 
Konstellation vertreten im Verhinderungsfall der Kauf-
männischen Direktorin als Vorstandsvorsitzende oder 
des Kaufmännischen Direktors als Vorstandsvorsitzen-
den die oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzen-de 
und die Stellvertretende Kaufmännische Direktorin oder 

von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten be-
dürfen der Zustimmung des Finanzministeriums. 

(6) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern, dieser nicht im Einzelfall etwas 
anderes beschließt.

(7) Für die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 und 6 
gilt § 21 Absatz 5 Satz 3 Hochschulgesetz NRW entspre-
chend. Das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium legt angemessene Aufwandspauschalen für 
die oder den Vorsitzenden und die Mitglieder nach Ab-
satz  1 Nummer  5 und 6 fest. Die Gesamtsumme ist zu 
veröffentlichen.

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erledigung der zugewiesenen Auf-gaben Aus-
schüsse bilden Diese legen ihre Arbeit in der Regel in ei-
ner Geschäftsordnung fest. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrates.

§ 5 
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. 

Er entscheidet in folgenden Angelegenheiten: 

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands, mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans 
des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl, Bestellung und 
Abberufung der oder des Vorstandsvorsitzenden so-
wie der oder des Stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden, 

3.   Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,

4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.  Entlastung des Vorstands. 

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechts-geschäfte, 
Maßnahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

2.   Große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men über 1,5 Mio. Euro,

3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600 000 Euro pro Jahr 
für Einzelmaßnahmen,

4.   die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 
500 000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Ge-
schäftsjahr sowie die Gewährung von Darlehen ab ei-
ner Wertgrenze von 100 000 Euro im Einzelfall oder 
Überschreitung eines Gesamt-betrages von 500 000 
Euro im Geschäftsjahr,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab einer Wertgrenze von 500 000 
Euro im Einzelfall oder Überschreitung eines Ge-
samtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr,

6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

7.   die Kooperationsvereinbarung nach §  16 Universi-
tätsklinikum-Verordnung.

Die Wertgrenze zur Aufnahme von Krediten nach Num-
mer 4 gilt nicht für Kassenverstärkungskredite zur Ge-
haltszahlung nach § 9 Absatz 4 Satz 2 Universitätsklini-
kum-Verordnung.
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nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(4) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(5) Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) geändert worden ist, entspre-
chende Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-
Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW nichts an-
deres bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gilt 
ergänzend die Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 
(BGBl.  I S.  1045), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz  1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1245) geändert 
worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz  6 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen gelten-
den besonderen Prüfungsbestimmungen des §  53 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398) geändert worden 
ist.

(7) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den Ab-
schluss des Vermögensplans und über die auf die einzel-
nen Einrichtungen des Universitätsklinikums entfallen-
den Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(8) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß §  111 Landeshaushaltsord-
nung.

§ 9

Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch-theoretischen und gemeinsamen Ein-richtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen 
Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen und medi-
zinische Zentren; die medizinischen Zentren werden aus 
mehreren Abtei-lungen nach dem Gesichtspunkt der 
fachlichen und funktionsmäßigen Zusammengehörigkeit 
gebildet. Gliederung und Aufbau der Abteilungen, die 
keine Aufgaben in der Krankenversorgung haben, rich-
ten sich nach den dafür getroffenen Regelungen des 
Fachbereichs Medizin der Universität.

der Stellvertretende Kaufmännische Direktor das Uni-
versitätsklinikum.

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Krankenversorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schäftsbereich der Pfl egedirektorin oder des Pfl egedirek-
tors die Angelegenheiten des Pfl egedienstes. Die Mitglie-
der des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbereiche für den 
Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums gemeinsam 
verantwortlich (Gesamtverantwortung).

(4) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen.

(5) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen. Oberste Dienstbehörde im Sinne von §  3 
Absatz 1 Landesbeamtengesetz NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310) 
ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem Lan-
desbeamtengesetz und nach dem Disziplinargesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 624)) ist die 
oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er trifft die be-
amtenrechtlichen Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten. Die 
Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin oder des De-
kans gem. §  31 Absatz  2 Satz  3 Hochschulgesetz NRW 
für das Personal nach § 31 Absatz 2 Satz 2 Hochschulge-
setz NRW bleibt unberührt. Der Vorstand kann im Rah-
men seiner Zuständigkeit unbeschadet der Zuständig-
keiten nach §  11 Absatz  2 Satz  1 den Leiterinnen und 
Leitern der Abteilungen Weisungen erteilen.

(6) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz NRW vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) handelt, soweit 
das unter §  104 Landespersonalvertretungsgesetz NRW 
fallende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die 
Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Üb-
rigen handelt die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor.

(7) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvorsit-
zende im Einvernehmen mit der Kaufmännischen Direk-
torin oder dem Kaufmännischen Direktor. Ist die Kauf-
männische Direktorin zur Vorsitzenden oder der 
Kaufmännische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fällen 
gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin oder dem 
Ärztlichen Direktor.

(8) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind zu beachten. Die Landeshaushaltsord-
nung fi ndet mit Ausnahme des Prüfungsrechts des Lan-
desrechnungshofes (§ 111 Landeshaushaltsordnung) kei-
ne Anwendung.

(2) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
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§ 14
Inkrafttreten / Außerkrafttreten und Übergangsregelung

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung 
durch das für Wissenschaft und Forschung zu-ständige 
Ministerium in Kraft. Die Satzung vom 21. Januar 2008 
(MBl. NRW. S.  259), zuletzt geändert mit Beschluss des 
Aufsichtsrates vom 29. November 2010, mit Genehmi-
gung des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung vom 24. Mai 2011 (MBl. NRW. S. 222), tritt ab 
diesem Zeitpunkt außer Kraft.

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2016

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Im Auftrag

K u r p i e r s

– MBl. NRW. 2017 S. 40

22308

Satzung des Universitätsklinikums Münster 
vom 19. Dezember 2016

Aufgrund seines Beschlusses vom 19. September 2016 er-
lässt der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Münster 
mit Zustimmung des für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ministeriums gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer  1 und §  7 der Rechtsverordnung für die Universi-
tätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und 
Münster (Universitätsklinikum-Verordnung) vom 20. De-
zember 2007 (GV. NRW. S.  744), von der §  4 Absatz  1 
durch Verordnung vom 22. Mai 2013 (GV. NRW. S.  278) 
geändert worden ist, die folgende Satzung des Universi-
tätsklinikums Münster.

§ 1
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-
Westfalen und führt den Namen „Universitätsklinikum 
Münster“.

(2) Das Universitätsklinikum hat seinen Sitz in Münster. 
Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel.

§ 2
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen wahr. Es 
gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung 
mit Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- 
und Weiterbildung sowie der Aus-, Fort-, und Weiterbil-
dung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene 
hoheitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum Münster mit Sitz in Müns-
ter verfolgt mit dem Betrieb der Krankenversorgung und 
den damit verbundenen weiteren Tätigkeiten ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  I S.  3866; 2003 I 
S.  61), die durch Artikel 3 Absatz  13 des Gesetzes vom 
26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1824) geändert worden ist. Das 
Universitätsklinikum ist selbstlos tätig und verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es 
verfolgt ferner als besonders förderungswürdig aner-
kannte kulturelle Zwecke.

§ 10 

Medizinisches Zentrum

(1) Der Vorstand bestellt aus den Leiterinnen und Lei-
tern oder geschäftsführenden Leiterinnen und Leitern 
der Abteilungen die geschäftsführende Direktorin oder 
den geschäftsführenden Direktor des Zentrums und de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.

(2) Die geschäftsführende Direktorin oder der geschäfts-
führende Direktor leitet das medizinische Zentrum. Ihr 
oder ihm obliegt die Koordinierung der Angelegenheiten 
des Zentrums im Rahmen der Entscheidungen des Auf-
sichtsrats und des Vorstands. Dabei entscheidet sie oder 
er entsprechend den Richtlinien des Vorstands in streiti-
gen Angelegenheiten der Zuordnung von Patientinnen 
und Patienten zu den Abteilungen des Zentrums und 
Angelegenheiten des ärztlichen Aufnahme-dienstes und 
erlässt im Rahmen der Hausordnung, der Organisations-
ordnung und der Aufnahme-bedingungen der klinischen 
Abteilungen des Universitätsklinikums ergänzende Be-
stimmungen für das Zentrum, die der Zustimmung des 
Vorstands bedürfen; bei nicht einem medizinischen Zen-
trum zugeordneten Abteilungen entscheidet der Vorstand 
unmittelbar. Die geschäftsführende Direktorin oder der 
geschäftsführende Direktor des medizinischen Zentrums 
kann im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit den 
Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Weisungen er-
teilen. Die Weisungs-befugnis erstreckt sich nicht auf 
ärztliche Entscheidungen. Die Teileinrichtungen sollen 
vor Entscheidungen in Angelegenheiten, die sie betref-
fen, gehört werden.

§ 11

Abteilungen

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit 
Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine Professo-
rin oder ein Professor bestellt. Die Bestellung erfolgt 
durch den Vorstand, der dazu das Einvernehmen mit der 
Universität herstellt.

Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird auf Vor-
schlag der Leiterin oder des Leiters der Abteilung vom 
Vorstand auf Zeit bestellt.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung trägt für 
die Behandlung der Patienten der Abteilung und für die 
der Krankenversorgung dienenden Untersuchungen und 
sonstigen Dienstleistungen ihrer oder seiner Abteilung 
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet 
der Verantwortung der von ihr oder ihm mit den Aufga-
ben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten. Sie 
oder er entscheidet über die Verwendung der Finanzmit-
tel, die der Abteilung zur Verfügung stehen, und ist für 
das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen ihrer oder sei-
ner Zuständigkeit verantwortlich. Sie oder er ist auf dem 
Gebiet der Krankenversorgung gegenüber allen Bediens-
teten in der Abteilung weisungsbefugt. Sie oder er ist 
verpfl ichtet, im Interesse der Gewährleistung einer best-
möglichen Versorgung der Patienten mit anderen Abtei-
lungen zusammenzuarbeiten.

§ 12

Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jährlich zu er-
klären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewi-
chen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die 
Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berich-
tes zu veröffentlichen. 

§ 13

Übergangsbestimmung

Der amtierende stellvertretende Ärztliche Direktor 
bleibt bis zum Ablauf seiner Amtszeit als Mitglied im 
Vorstand im Amt.
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nungshof die sich aus §  111 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 67) ergebenden Prüfungsrechte einge-
räumt werden.

§ 2 a
Schwerpunktsetzung

Das Universitätsklinikum und unbeschadet der Gesamt-
verantwortung der Universität (§  26 Absatz  2 Satz  1 
Hochschulgesetz NRW) der Fachbereich Medizin stellen 
einen gemeinsamen Struktur- und Entwicklungsplan 
auf, in dem Schwerpunkte der Krankenversorgung, 
 Forschung und Lehre festgelegt werden, die Eingang fi n-
den in die nach § 6 Absatz 3 Hochschulgesetz NRW zwi-
schen dem für Wissenschaft und Forschung zuständigen 
Ministerium und der Universität abzuschließenden 
Hochschulverträge. Zum Zwecke der Entwicklung lan-
desweiter Strategien und Schwerpunktsetzungen in der 
Hochschulmedizin stimmen die Standorte ihre Entwick-
lungsplanungen koordiniert durch das für Wissenschaft 
und Forschung zuständige Ministerium ab. Die Vorschrift 
des §  12 Absatz  3 Krankenhausgestaltungsgesetz bleibt 
unberührt.

§ 3
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand. 

§ 4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrats

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

 1.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Ministeriums, 

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministe-
riums,

 3.  die Rektorin oder der Rektor der Universität,

 4.  die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität

 5.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
Wirtschaft,

 6.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft, 

 7.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer kli-
nischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist, 

 8.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personals (§  15 Universitätsklinikum-Verord-
nung), 

 9.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums, 

10.   die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
me.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 5 und 6 wer-
den von dem für Wissenschaft und Forschung zuständi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der 
Universität und dem Vorstand des Universitätsklinikums 
bestellt. Eine Abberufung aus wichtigem Grund ist mög-
lich. Das der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer angehörende Personal wählt aus seiner 
Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 7. Das unter 
§ 15 Universitätsklinikum-Verordnung fallende Personal 
mit Ausnahme des dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehörenden Personals 
wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Num-
mer 8. Das Personal des Universitätsklinikums wählt aus 
seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 9. Für 
die Wahl der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 7 bis 9 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter erlässt 
der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. Die Amtszeit der 
Mitglieder nach Absatz 1 Nummer  5 bis 9 beträgt vier 
Jahre.

(3) Zweck des Universitätsklinikums ist 

1.   die Unterstützung in dienender Funktion des Fachbe-
reichs Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster bei der Erfüllung von dessen Aufgaben in 
Wissenschaft und Forschung,

2.  die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens,

3.   die Förderung von Ausbildung, Fort- und Weiterbil-
dung,

4.  die Förderung mildtätiger Zwecke sowie

5.  die Förderung kultureller Zwecke.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch

1.   die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung (§  31 a Absatz  1 Satz  2 Hochschulgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S.  547)) in erster Linie 
durch den Betrieb des Universitätsklinikums Münster 
als Krankenhaus der Maximalversorgung,

2.   die Wahrnehmung der ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung (§ 31 a Absatz 1 Satz 3 Hochschulgesetz NRW), 
u. a. durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildun-
gen gemäß Weiterbildungsordnung, sowie

3.   die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
(§  31 a Absatz  1 Satz  4 Hochschulgesetz NRW), u. a. 
durch den Betrieb einer Krankenpfl egeschule.

(5) Mittel des Universitätsklinikums dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Universitätsklinikums fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Universitätsklini-
kums oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Universitätsklinikums an das Land 
Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

(8) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung) zusammen 
und unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 3 Hochschulgesetz NRW. Es stellt sicher, dass die 
Mitglieder der Universität die ihnen durch Artikel 5 Ab-
satz  3 Satz  1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz NRW verbürgten Rechte wahrnehmen kön-
nen. Entscheidungen des Universitätsklinikums erfolgen 
unbeschadet der Gesamtverantwortung der Universität 
(§ 26 Absatz 2 Satz 1 Hochschulgesetz NRW) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Be-
reich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine 
Einigung zwischen Universität und Universitätsklini-
kum über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
oder in den Fällen des § 2 Absatz 3 Satz 3 Universitäts-
klinikum-Verordnung oder § 31 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
Hochschulgesetz NRW nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag des Vorstands des Universitätsklinikums oder der 
Dekanin oder des Dekans binnen vier Wochen eine 
Schlichtungskommission (§ 16 Absatz 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung).

(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Universitätsklinikum schafft für 
die Leistung des Fachbereichs Medizin durch das Deka-
nat die personellen Voraussetzungen im nichtwissen-
schaftlichen Bereich. Das Nähere regelt die Koopera-
tionsvereinbarung (§  16 Universitätsklinikum-Verord-
nung).

(10) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach Ab-
satz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzie-
rung sichergestellt ist.

(11) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, soweit dies 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig ist. Dabei ist durch 
Vereinbarung sicherzustellen, dass dem Landesrech-
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4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.  Entlastung des Vorstands. 

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maß-
nahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

2.   große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men über 1,5 Mio. Euro,

3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600 000 Euro pro Jahr 
für Einzelmaßnahmen,

4.   die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 
500 000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Ge-
schäftsjahr sowie die Gewährung von Darlehen ab ei-
ner Wertgrenze von 100 000 Euro im Einzelfall oder 
Überschreitung eines Gesamtbetrages von 500 000 
Euro im Geschäftsjahr,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab einer Wertgrenze von 500 000 
Euro im Einzelfall oder Überschreitung eines Ge-
samtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr,

6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

7.   die Kooperationsvereinbarung nach §  16 Universi-
tätsklinikum-Verordnung.

Die Wertgrenze zur Aufnahme von Krediten nach Num-
mer 4 gilt nicht für Kassenverstärkungskredite zur Ge-
haltszahlung nach §  9 Abs.  4 Satz  2 Universitätsklini-
kum-Verordnung.

(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen.

§ 6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor;

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor;

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin; 

4.  die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor; 

5.   die stellvertretende Ärztliche Direktorin oder der 
stellvertretende Ärztliche Direktor.

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor ist 
hauptberufl ich tätig. 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 in der Regel für die 
Dauer von fünf Jahren. Die Wiederbestellung ist zulässig. 
Im Falle der Wiederbestellung kann der Aufsichtsrat auf 
eine Ausschreibung verzichten. Die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor muss approbierte Ärztin 
oder approbierter Arzt und Professorin oder Professor 
der Medizin sein und soll in der Regel über Erfahrungen 
in der Leitung einer Einrichtung der Krankenversorgung 
verfügen. Die oder der Vorstandsvorsitzende und die 
oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende werden 
vom Aufsichtsrat aus den Mitgliedern nach Absatz  1 
Nummer 1 – 4 gewählt und bestellt.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzle-
rin oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterin-
nen und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Für 
jedes Mitglied gemäß Absatz  1 Nummer  1 und 2 wird 
durch das jeweilige Ministerium eine Stellvertretung ge-
regelt.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Absatz 1 Num-
mer  5 oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men aller stimmberechtigten Mitglieder auf sich verei-
nigt. Sie oder er führt die Geschäfte des Aufsichtsrats 
und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums 
und gegenüber Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vorsitzenden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Bedeu-
tung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut ver-
handelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied des Auf-
sichtsrats hat eine Stimme. Stimmenhaltungen zählen 
bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schriftlichen Ver-
fahren ist zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei 
Entscheidungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 und 6 und 
Absatz  2 Nummer  4 und 5 haben die Mitglieder nach 
Absatz  1 Nummer  1 und 2 jeweils ein Vetorecht. Ent-
scheidungen über den Erwerb und die Veräußerung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten bedür-
fen der Zustimmung des Finanzministeriums.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen der 
Verschwiegenheitspfl icht, die Mitglieder nach Absatz  1 
Nummer  1 und 2 jedoch nur der Pfl icht zur Amtsver-
schwiegenheit.

(7) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser im Einzelfall nicht etwas 
anderes beschließt.

(8) Für die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 und 6 
gilt § 21 Absatz 5 Satz 3 Hochschulgesetz NRW entspre-
chend. Das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium legt angemessene Aufwandspauschalen für 
die oder den Vorsitzenden und die Mitglieder nach Ab-
satz  1 Nummer  5 und 6 fest. Die Gesamtsumme ist zu 
veröffentlichen.

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erledigung der zugewiesenen Aufgaben Aus-
schüsse bilden. Diese legen ihre Arbeit in einer Ge-
schäftsordnung fest. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates.

§ 5
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle Ange-
legenheiten des Universitätsklinikums, die über die lau-
fende Geschäftsführung hinausgehen, und achtet auf die 
Erfüllung der Aufgaben und Verpfl ichtungen nach §  2 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und 2 Universitätsklini-
kum-Verordnung. Er entscheidet in folgenden Angele-
genheiten: 

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands, mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans 
des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl, Bestellung und 
Abberufung der oder des Vorstandsvorsitzenden so-
wie der oder des Stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden, 

3.   Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,
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ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem Lan-
desbeamtengesetz und nach dem Disziplinargesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 624)) ist die 
oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er trifft die be-
amtenrechtlichen Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der Beamtinnen und Beamten. Die 
Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin oder des De-
kans gem. §  31 Absatz  2 Satz  3 Hochschulgesetz NRW 
für das Personal nach § 31 Absatz 2 Satz 2 Hochschulge-
setz NRW bleibt unberührt. Der Vorstand kann im Rah-
men seiner Zuständigkeit unbeschadet der Zuständig-
keiten nach §  11 Absatz  2 Satz  1 den Leiterinnen und 
Leitern der Abteilungen Weisungen erteilen.

(5) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz NRW vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) handelt, soweit 
das unter §  104 Landespersonalvertretungsgesetz NRW 
fallende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die 
Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Üb-
rigen handelt die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvorsit-
zende im Einvernehmen mit der Kaufmännischen Direk-
torin oder dem Kaufmännischen Direktor. Ist die Kauf-
männische Direktorin zur Vorsitzenden oder der 
Kaufmännische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fällen 
gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind zu beachten. Die Landeshaushaltsord-
nung fi ndet mit Ausnahme des Prüfungsrechts des Lan-
desrechnungshofes (§ 111 Landeshaushaltsordnung) kei-
ne Anwendung.

(1 a) Nimmt das Universitätsklinikum zur Deckung sei-
ner Ausgaben insbesondere für Investitionen oder Inves-
titionsfördermaßnahmen Kredite auf, so dürfen diese 
insgesamt 20 Prozent des in der Bilanz des letzten durch 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüferin 
geprüften Abschlusses ausgewiesenen Anlagevermögens 
nicht übersteigen; der Nachweis der Rentierlichkeit der 
Kreditaufnahme ist durch eine Investitionsrechnung zu 
führen. Kassenverstärkungskredite zur Erfüllung laufen-
der Zahlungsverpfl ichtungen dürfen ein Zehntel der im 
Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums veranschlag-
ten Erträge aus der Krankenversorgung nicht über-
schreiten und nicht später als sechs Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahres, für das sie aufgenommen worden 
sind, fällig sein; das Finanzministerium kann eine höhere 
Kreditaufnahme zulassen.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(3) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(4). Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2016 

(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstands wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 wer-
den wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der 
Dekanin oder des Dekans erfolgt entsprechend der für 
den Fachbereich Medizin geltenden Regelungen. Die 
Stellvertretende Ärztliche Direktorin oder der Stellver-
tretende Ärztliche Direktor erfüllt die Aufgaben der 
Ärztlichen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im 
Verhinderungsfalle unbeschadet der Regelung des §  7 
Abs. 2 Satz 3 mit allen Rechten und Pfl ichten. Sie oder er 
muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt und Pro-
fessorin oder Professor der Medizin sein.

§ 7
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Ent-
scheidung in allen Angelegenheiten des Universitätskli-
nikums, die nicht nach dieser Satzung, der Universitäts-
klinikum-Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW 
dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Be-
schlüsse des Aufsichtsrats vor und sorgt für deren Um-
setzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemein-
sam mit der Kaufmännischen Direktorin oder dem 
Kaufmännischen Direktor das Universitätsklinikum. Im 
Verhinderungsfall treten die oder der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende und die Stellvertretende Kaufmän-
nische Direktorin oder der Stellvertretende Kaufmänni-
sche Direktor an ihre Stelle.

(2 a) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Vor-
standsvorsitzenden oder der Kaufmännische Direktor 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie oder 
er gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden das Universitätsklinikum. In dieser 
Konstellation vertreten im Verhinderungsfall der Kauf-
männischen Direktorin als Vorstandsvorsitzender oder 
des Kaufmännischen Direktors als Vorstandsvorsitzen-
den die oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
und die Stellvertretende Kaufmännische Direktorin oder 
der Stellvertretende Kaufmännische Direktor das Uni-
versitätsklinikum.

(2 b) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmänni-
sche Direktor zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den gewählt, so vertritt sie oder er im Fall der 
Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzenden das 
Universitätsklinikum gemeinsam mit einem vom Auf-
sichtsrat aus den Mitgliedern des Vorstandes gemäß § 6 
Absatz 1 für diesen Vertretungsfall bestellten Vorstands-
mitglied. 

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Krankenversorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schäftsbereich der Pfl egedirektorin oder des Pfl egedirek-
tors die Angelegenheiten des Pfl egedienstes. Die Mitglie-
der des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbereiche für den 
Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums gemeinsam 
verantwortlich (Gesamtverantwortung).

(4) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen. Oberste Dienstbehörde im Sinne von §  3 
Absatz 1 Landesbeamtengesetz NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310) 
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gen Angelegenheiten der Zuordnung von Patientinnen 
und Patienten zu den Abteilungen des Zentrums und 
Angelegenheiten des ärztlichen Aufnahmedienstes und 
erlässt im Rahmen der Hausordnung, der Organisations-
ordnung und der Aufnahmebedingung der klinischen 
Abteilungen des Universitätsklinikums ergänzende Be-
stimmungen für das Zentrum, die der Zustimmung des 
Vorstands bedürfen; bei nicht einem medizinischen Zen-
trum zugeordneten Abteilungen entscheidet der Vorstand 
unmittelbar. Die geschäftsführende Direktorin oder der 
geschäftsführende Direktor des medizinischen Zentrums 
kann im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit den 
Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Weisungen er-
teilen. Die Weisungsbefugnis erstreckt sich nicht auf 
ärztliche Entscheidungen. Die Teileinrichtungen sollen 
vor Entscheidungen in Angelegenheiten, die sie betref-
fen, gehört werden.

§ 10 b

Medizinisches Zentrum (neuer Art)

(1) Medizinisches Zentrum neuer Art sind alle Medizini-
schen Zentren, die nach dem 1.1.2007 gebildet wurden. 
Ziel ist eine enge Verbindung von fachspezifi schem klini-
schen Sachverstand, wissenschaftlicher Exzellenz und 
ökonomischer Eigenverantwortung. Diese Zentren müs-
sen fl exibel sein und auf neue Herausforderungen reagie-
ren bzw. diesen in der Organisation und Zusammenset-
zung angepasst werden können.

(2) Diese Zentren sollen zur besseren Nutzung knapper 
Ressourcen, Steigerung der Versorgungsqualität, Verbes-
serung der Ablauforganisation, Steigerung der Interdis-
ziplinarität, Förderung der Profi l- und Exzellenzbildung 
in Forschung und Lehre sowie deutlicherer Erkennbar-
keit nach innen und außen führen.

(3) Diese Zentren werden von einem Vorstand geleitet, 
dem alle Professorinnen und Professoren der am Zent-
rum beteiligten Einrichtungen sowie eine kaufmänni-
sche Zentrumsmanagerin oder ein kaufmännischer Zent-
rumsmanager angehören. Die oder der Vorsitzende des 
Zentrums wird auf Zeit vom Zentrumsvorstand gewählt 
und vom Vorstand und dem Dekanat bestätigt.

(4) Die oder der Vorsitzende leitet das Medizinische Zen-
trum. Ihr oder ihm obliegt die Koordinierung der Ange-
legenheiten des Zentrums im Rahmen der Entscheidun-
gen des Aufsichtsrats, des Vorstands und in 
Angelegenheiten der Forschung und Lehre des Dekanats. 
Die oder der Vorsitzende des Medizinischen Zentrums 
kann im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit den 
Leiterinnen und Leitern der Abteilungen Weisungen er-
teilen. Die Weisungsbefugnis erstreckt sich nicht auf 
ärztliche, wissenschaftliche und lehrebezogene Entschei-
dungen. Die Teileinrichtungen sollen vor Entscheidungen 
in Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört werden.

(5) Die Leiterin oder der Leiter jeder am Zentrum betei-
ligten Abteilung trägt für die Behandlung der Patienten 
der Abteilung und für die der Krankenversorgung die-
nenden Untersuchungen und sonstigen Dienstleistungen 
ihrer oder seiner Abteilung die ärztliche und fachliche 
Verantwortung unbeschadet der Verantwortung der von 
ihr oder ihm mit den Aufgaben der Krankenversorgung 
betrauten Bediensteten. Sie oder er entscheidet über die 
Verwendung der Finanzmittel, die der Abteilung zur Ver-
fügung stehen, und ist für das wirtschaftliche Ergebnis 
im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit verantwort-
lich. Sie oder er ist auf dem Gebiet der Krankenversor-
gung gegenüber allen Bediensteten in der Abteilung wei-
sungsbefugt. Sie oder er ist verpfl ichtet, im Interesse der 
Gewährleistung einer bestmöglichen Versorgung der Pa-
tienten mit anderen Abteilungen und dem Vorstand des 
Medizinischen Zentrums zusammenzuarbeiten.

(6) Die oder der Vorsitzende des Zentrums trägt für die 
Koordination der Leistungen der am Zentrum beteilig-
ten Abteilungen die Verantwortung. Sie oder er entschei-
det über die Verwendung der dem Vorstand des Zentrums 
übertragenen Finanzmittel und ist für das wirtschaftli-
che Ergebnis im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit 
verantwortlich. 

(BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) geändert worden ist, entspre-
chende Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-
Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW nichts an-
deres bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gilt 
ergänzend die Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 
(BGBl.  I S.  1045), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz  1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1245) geändert 
worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz  5 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(5) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebiets-
körperschaften an privatrechtlichen Unternehmen gel-
tenden besonderen Prüfungsbestimmungen des §  53 
des  Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1273)

(6) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den Ab-
schluss des Vermögensplans und über die auf die einzel-
nen Einrichtungen des Universitätsklinikums entfallen-
den Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(7) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß §  111 Landeshaushaltsord-
nung.

(8) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

§ 9
Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch-theoretischen und gemeinsamen Einrichtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen 
Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen und medi-
zinische Zentren; die medizinischen Zentren werden aus 
mehreren Abteilungen nach dem Gesichtspunkt der 
fachlichen und funktionsmäßigen Zusammengehörigkeit 
gebildet. Über die Errichtung, Änderung, Aufhebung und 
Leitung von Abteilungen und sonstigen Einrichtungen 
entscheidet der Vorstand. Die Abteilungen, die Aufgaben 
in der Krankenversorgung haben, sind in geeigneter 
Weise zu veröffentlichen. Gliederung und Aufbau der 
Abteilungen, die keine Aufgaben in der Krankenversor-
gung haben, richten sich nach den dafür getroffenen Re-
gelungen des Fachbereichs Medizin der Universität.

§ 10 a
Medizinisches Zentrum (alter Art)

(1) Medizinische Zentren alter Art sind alle Medizini-
schen Zentren, die vor dem 1.1.2007 gebildet wurden. 
Der Vorstand bestellt aus den Leiterinnen und Leitern 
oder geschäftsführenden Leiterinnen und Leitern der 
Abteilungen die geschäftsführende Direktorin oder den 
geschäftsführenden Direktor des Zentrums und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter.

(2) Die geschäftsführende Direktorin oder der geschäfts-
führende Direktor leitet das medizinische Zentrum. Ihr 
oder ihm obliegt die Koordinierung der Angelegenheiten 
des Zentrums im Rahmen der Entscheidungen des Auf-
sichtsrats und des Vorstands. Dabei entscheidet sie oder 
er entsprechend den Richtlinien des Vorstands in streiti-
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Präambel

Das Universitätsklinikum Aachen gewährleistet die Ver-
bindung der Krankenversorgung mit Forschung und 
Lehre, ist gemäß § 31 a Hochschulgesetz NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 547) Träger der Krankenversorgung im öffentli-
chen Gesundheitswesen und stellt hier die Hochleis-
tungsmedizin sicher. Organe des Universitätsklinikums 
sind der Aufsichtsrat und der Vorstand, der Aufsichtsrat 
berät den Vorstand, überwacht dessen Geschäftsführung 
und entscheidet nach Maßgabe der Universitätsklini-
kum-Verordnung. Der Vorstand leitet das Universitäts-
klinikum.

Zur Erreichung der unter § 2 Absatz 1 und § 7 Absatz 3 
aufgeführten Ziele der Hochleistungsmedizin mit Maxi-
malversorgung und der wirtschaftlichen Betriebsführung 
berücksichtigt der Aufsichtsrat bei der Bestellung der 
oder des Vorstandsvorsitzenden und deren oder dessen 
Stellvertretung die hierfür entscheidungsrelevanten 
Merkmale (Bestellung durch den Aufsichtsrat, befristetes 
Vertragsverhältnis mit der Möglichkeit der Wiederbestel-
lung und dienstvertragliche Zielvereinbarungskompo-
nenten). Entsprechend diesen Zielsetzungen ist in der 
Regel die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direk-
tor die oder der Vorstandsvorsitzende des Universitäts-
klinikums Aachen und die Kaufmännische Direktorin 
oder der Kaufmännische Direktor die oder der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende. Beide vertreten gemein-
sam das Universitätsklinikum. Der Aufsichtsrat kann 
davon abweichend entscheiden.

§ 1
Name und Sitz

(1) Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein West-
falen und führt den Namen „Universitätsklinikum Aa-
chen“.

(2) Das Universitätsklinikum hat seinen Sitz in Aachen. 
Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel.

§ 2
Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben 
in Forschung und Lehre. Es nimmt Aufgaben in der 
Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsme-
dizin und im öffentlichen Gesundheitswesen war. Es ge-
währleistet die Verbindung der Krankenversorgung mit 
Forschung und Lehre und dient der ärztlichen Fort- und 
Weiterbildung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene ho-
heitliche Aufgaben wahr.

(2) Das Universitätsklinikum Aachen mit Sitz in Aachen 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  I S.  3866; 
2003 I S. 61), die durch Artikel 3 Absatz 13 des Gesetzes 
vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1824) geändert worden ist. 
Das Universitätsklinikum Aachen ist selbstlos tätig; es 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.

(3) Zweck des Universitätsklinikums ist die Förderung:

1.  von Wissenschaft und Forschung

2.  des öffentlichen Gesundheitswesens

3.  von Ausbildung, Fort- und Weiterbildung.

(4) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch:

1.   Die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen und Forschungsvorhaben in dienender Funk-
tion für die Universität (§ 31 a Absatz 1 Satz 1 Hoch-
schulgesetz NRW)

2.   Die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenver-
sorgung (§  31 a Absatz  1 Satz  2 Hochschulgesetz 
NRW) in erster Linie durch den Betrieb des Universi-

§ 11
Abteilungen

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit 
Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine Professo-
rin oder ein Professor bestellt. Die Bestellung erfolgt 
durch den Vorstand, der dazu das Einvernehmen mit der 
Universität herstellt .Die Stellvertreterin oder der Stell-
vertreter wird auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters 
der Abteilung vom Vorstand auf Zeit bestellt.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung trägt für 
die Behandlung der Patienten der Abteilung und für die 
der Krankenversorgung dienenden Untersuchungen und 
sonstigen Dienstleistungen ihrer oder seiner Abteilung 
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet 
der Verantwortung der von ihr oder ihm mit den Aufga-
ben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten. Sie 
oder er entscheidet über die Verwendung der Finanzmit-
tel, die der Abteilung zur Verfügung stehen, und ist für 
das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen ihrer oder sei-
ner Zuständigkeit verantwortlich. Sie oder er ist auf dem 
Gebiet der Krankenversorgung gegenüber allen Bediens-
teten in der Abteilung weisungsbefugt. Sie oder er ist 
verpfl ichtet, im Interesse der Gewährleistung einer best-
möglichen Versorgung der Patienten mit anderen Abtei-
lungen zusammenzuarbeiten.

§ 12
Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jährlich zu er-
klären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewi-
chen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die 
Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berich-
tes zu veröffentlichen. 

§ 13
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung 
durch das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium in Kraft. Die Satzung vom 26.Februar 2008 
(MBl. NRW. S.  392) tritt ab diesem Zeitpunkt außer 
Kraft. 

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2016

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Im Auftrag

K u r p i e r s

– MBl. NRW. 2017 S. 44

2308

Satzung des Universitätsklinikums Aachen
vom 20. Dezember2016

Mit Beschluss vom 7. Dezember 2016 erlässt der Auf-
sichtsrat des Universitätsklinikums Aachen mit Zustim-
mung des für Wissenschaft und Forschung zuständigen 
Ministeriums gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 
§  7 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken 
Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster 
(Universitätsklinikum-Verordnung) vom 20. Dezember 
2007 (GV. NRW. S. 744), von der § 4 Absatz 1 durch Ver-
ordnung vom 22. Mai 2013 (GV. NRW. S.  278) geändert 
worden ist, die nachfolgende Satzung.
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 3.  die Rektorin oder der Rektor der Universität,

 4.  die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität,

 5.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
Wirtschaft,

 6.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft,

 7.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer kli-
nischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung 
ist,

 8.  eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personal (§  15 Universitätsklinikum-Verord-
nung),

 9.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums,

10.   die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
me.

(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 5 und 6 wer-
den von dem für Wissenschaft und Forschung zuständi-
gen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der 
Universität und dem Vorstand des Universitätsklinikums 
bestellt. Eine Abberufung aus wichtigem Grund ist mög-
lich. Das der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer angehörende Personal wählt aus seiner 
Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 7. Das unter 
§ 15 Universitätsklinikum-Verordnung fallende Personal 
mit Ausnahme des dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehörenden Personals 
wählt aus seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Num-
mer 8. Das Personal des Universitätsklinikums wählt aus 
seiner Mitte das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 9. Für 
die Wahl der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 7 bis 9 
und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter erlässt 
der Aufsichtsrat eine Wahlordnung. Die Amtszeit der 
Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 bis 9 beträgt vier 
Jahre.

(3) Die Rektorin oder der Rektor der Universität wird in 
der von ihr oder ihm festgelegten Reihenfolge von den 
Prorektorinnen und Prorektoren vertreten. Die Kanzle-
rin oder der Kanzler benennt ihre oder seine Vertreterin-
nen und Vertreter und deren Vertretungsreihenfolge. Für 
jedes Mitglied gemäß Absatz  1 Nummer  1 und 2 wird 
durch die jeweiligen Ministerien ein stellvertretendes 
Mitglied bestellt.

(4) Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Absatz  1 Num-
mer  5 oder 6. Die oder der Vorsitzende wird für die 
Dauer ihrer oder seiner Amtszeit als Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men aller stimmberechtigen Mitglieder auf sich verei-
nigt. Sie oder er führt die Geschäfte des Aufsichtsrates 
und vertritt den Aufsichtsrat innerhalb des Klinikums 
und gegenüber Dritten. Der Aufsichtsrat wählt eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden 
Vorsitzenden.

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist ohne Bedeu-
tung, wenn über dieselbe Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit in der zweiten Sitzung erneut ver-
handelt wird; in der zweiten Einladung ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Jedes stimmberechtigtes Mitglied des 
Aufsichtsrates hat eine Stimme. Stimmenthaltungen 
zählen bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Eine Beschlussfassung im schrift-
lichen Verfahren ist zulässig, wenn kein Mitglied wider-
spricht. Bei Entscheidungen nach §  5 Absatz  1 
Nummer 4 und 6 und Absatz 2 Nummer 4 und 5 haben 
die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  1 und 2 jeweils 
ein Vetorecht. Entscheidungen über den Erwerb und die 
Veräußerung von landeseigenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten bedürfen der Zustimmung 
des Finanzministeriums.

tätsklinikums Aachen als Krankenhaus der Maximal-
versorgung.

3.   Die Wahrnehmung der ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung (§ 31 a Absatz 1 Satz 4 Hochschulgesetz NRW) 
u. a. durch Facharzt- und Schwerpunktweiterbildun-
gen gemäß Weiterbildungsordnung sowie

4.   Die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
(§  31 a Absatz  1 Satz  4 Hochschulgesetz NRW), u. a. 
durch den Betrieb von Schulen im Bereich des Ge-
sundheitswesens.

(5) Mittel des Universitätsklinikums dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Universitätsklinikums fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Universitätsklini-
kums oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Universitätsklinikums an das Land 
Nordrhein-Westfalen, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

(8) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung) zusammen 
und unterstützt sie in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 3 Hochschulgesetz NRW. Es stellt sicher, dass die 
Mitglieder der Universität die ihnen durch Artikel 5 Ab-
satz  3 Satz  1 des Grundgesetzes und durch das Hoch-
schulgesetz NRW verbürgten Rechte wahrnehmen kön-
nen. Entscheidungen des Universitätsklinikums erfolgen 
unbeschadet der Gesamtverantwortung der Universität 
(§ 26 Absatz 2 Satz 1 Hochschulgesetz NRW) im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Medizin, soweit der Be-
reich von Forschung und Lehre betroffen ist. Kommt eine 
Einigung zwischen Universität und Universitätsklini-
kum über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
oder in den Fällen des § 2 Absatz 3 Satz 3 Universitäts-
klinikum-Verordnung oder § 31 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
Hochschulgesetz NRW nicht zustande, entscheidet die 
Schlichtungskommission (§ 16 Absatz 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung), wenn der Vorstand oder die Deka-
nin bzw. der Dekan dies binnen vier Wochen beantragt. 

(9) Die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwal-
tungsaufgaben einschließlich der Personal- und Wirt-
schaftsverwaltung werden vom Universitätsklinikum 
wahrgenommen. Das Nähere regelt die Kooperationsver-
einbarung (§ 16 Universitätsklinikum-Verordnung).

(10) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben 
wahrnehmen, soweit diese mit seinen Aufgaben nach Ab-
satz 1 bis 4 im Zusammenhang stehen und die Finanzie-
rung sichergestellt ist. 

(11) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Uni-
versitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Unterneh-
men beteiligen und Unternehmen gründen, soweit dies 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig ist. Dabei ist durch 
Vereinbarung sicherzustellen, dass dem Landesrech-
nungshof die sich aus § 111 Landeshaushaltsordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S.  67), zuletzt geändert durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), ergeben-
den Prüfungsrechte eingeräumt werden.

§ 3
Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat 
und der Vorstand.

§ 4
Zusammensetzung, Bestellung und Verfahren 

des Aufsichtsrates

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

 1.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Wissen-
schaft und Forschung zuständigen Ministeriums,

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministe-
riums,
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7.   die Kooperationsvereinbarung nach §  16 Universi-
tätsklinikum-Verordnung.

Die Wertgrenze zur Aufnahme von Krediten nach Num-
mer 4 gilt nicht für Kassenverstärkungskredite zur Ge-
haltszahlung nach § 9 Absatz 4 Satz 2 Universitätsklini-
kum-Verordnung.

(3) Der Aufsichtsrat trifft für die Mitglieder des Vor-
stands die arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen.

§ 6
Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

(1) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor;

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor,

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin

4.  die Pfl egedirektorin oder Pfl egedirektor.

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor ist 
hauptberufl ich tätig.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder gemäß Ab-
satz  1 Satz  1 Nummer  1, 2 und 4 in der Regel für die 
Dauer von fünf Jahren. Die Wiederbestellung ist zulässig. 
Im Falle der Wiederbestellung kann der Aufsichtsrat auf 
eine Ausschreibung verzichten. Die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor muss approbierte Ärztin 
oder approbierter Arzt und Professorin oder Professor 
der Medizin sein und soll in der Regel über Erfahrungen 
in der Leitung einer Einrichtung der Krankenversorgung 
verfügen. Die oder der Vorstandsvorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende wird vom 
Aufsichtsrat aus den Mitgliedern nach Absatz  1 Num-
mer 1 – 4 gewählt und bestellt.

(3) Gegenüber den Mitgliedern des Vorstands wird das 
Universitätsklinikum durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats vertreten.

(4) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter der 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 wer-
den wie Vorstandsmitglieder bestellt. Die Vertretung der 
Dekanin oder des Dekans erfolgt entsprechend der für 
den Fachbereich Medizin geltenden Regelung. Die Stell-
vertretende Ärztliche Direktorin oder der Stellvertre-
tende Ärztliche Direktor erfüllt die Aufgaben der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im 
Verhinderungsfalle unbeschadet der Regelung des §  7 
Absatz  2 mit allen Rechten und Pfl ichten. Sie oder er 
muss approbierte Ärztin oder approbierter Arzt und Pro-
fessorin oder Professor der Medizin sein. 

§ 7
Aufgaben und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und 
legt die betrieblichen Ziele fest. Auf Grundlage des § 10 
Universitätsklinikum-Verordnung stellt er einen Struk-
tur- und Entwicklungsplan auf, in dem Schwerpunkte in 
der Krankenversorgung, Forschung und Lehre festgelegt 
werden. Ihm obliegt die Entscheidung in allen Angele-
genheiten des Universitätsklinikums, die nicht nach die-
ser Satzung, der Universitätsklinikum-Verordnung oder 
dem Hochschulgesetz NRW dem Aufsichtsrat zugewiesen 
sind. Er bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats vor und 
sorgt für deren Umsetzung. Er unterrichtet den Auf-
sichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle 
relevanten Fragen.

(2) Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt gemein-
sam mit der Kaufmännischen Direktorin oder dem 
Kaufmännischen Direktor das Universitätsklinikum. Im 
Verhinderungsfall treten die oder der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende und die Stellvertretende Kaufmän-
nische Direktorin oder Stellvertretende Kaufmännische 
Direktor an ihre Stelle.

(2 a) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Vor-
standsvorsitzenden oder der Kaufmännische Direktor 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt, so vertritt sie oder 
er gemeinsam mit der oder dem Stellvertretenden Vor-

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen der 
Verschwiegenheitspfl icht, die Mitglieder nach Absatz  1 
Nummer  1 und 2 jedoch nur der Pfl icht zur Amtsver-
schwiegenheit.

(7) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats teil, sofern dieser im Einzelfall nicht etwas 
anderes beschließt.

(8) Für die Mitglieder nach Absatz  1 Nummer  5 und 6 
gilt § 21 Absatz 5 Satz 3 Hochschulgesetz NRW entspre-
chend. Das für Wissenschaft und Forschung zuständige 
Ministerium legt angemessene Aufwandspauschalen für 
die oder den Vorsitzenden und die Mitglieder nach Ab-
satz  1 Nummer  5 und 6 fest. Die Gesamtsumme ist zu 
veröffentlichen.

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erledigung der zugewiesenen Aufgaben Aus-
schüsse bilden. Diese legen ihre Arbeit in einer Ge-
schäftsordnung fest. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates.

§ 5
Aufgaben des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht 
dessen Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle Ange-
legenheiten des Universitätsklinikums, die über die lau-
fende Geschäftsführung hinausgehen, und achtet auf die 
Erfüllung der Aufgaben und Verpfl ichtungen nach §  2 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Sätze 1 und 2 Universitätskli-
nikum-Verordnung. Er entscheidet in folgenden Angele-
genheiten:

1.  Erlass und Änderung der Satzung,

2.   Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands, mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans 
des Fachbereichs Medizin, sowie Wahl, Bestellung und 
Abberufung der oder des Vorstandsvorsitzenden so-
wie der oder des Stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden,

3.   Beschlussfassung über die Verträge für die Mitglieder 
des Vorstands,

4.  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan,

5.   Bestellung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers,

6.   Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.  Entlastung des Vorstands.

Zu den vom Vorstand festgelegten betrieblichen Zielen 
nimmt der Aufsichtsrat Stellung.

(2) Außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maß-
nahmen und Regelungen bedürfen der Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat. Dazu gehören insbesondere:

1.   der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

2.   große Investitions-, Bau- und Unterhaltungsmaßnah-
men über 1,5 Mio. Euro, 

3.   der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Miet- und Pachtverträgen ab einer Dauer von 5 Jah-
ren oder einer Wertgrenze von 600.000 Euro jährlich 
für Einzelmaßnahmen, 

4.   die Aufnahme von Krediten ab einer Wertgrenze von 
500.000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Ge-
schäftsjahr sowie die Gewährung von Darlehen ab 
100.000 Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung 
eines Gesamtbetrages von 500.000 Euro im Ge-
schäftsjahr,

5.   die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Verpfl ichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten ab einer Wertgrenze von 500.000 
Euro im Einzelfall oder bei Überschreitung eines Ge-
samtbetrages von 1,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr,

6.   die Gründung von und die Beteiligung an anderen 
Unternehmen,
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standsvorsitzenden das Universitätsklinikum. In dieser 
Konstellation vertreten im Verhinderungsfall der Kauf-
männischen Direktorin als Vorstandsvorsitzender oder 
des Kaufmännischen Direktors als Vorstandsvorsitzen-
den die oder der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
und die Stellvertretende Kaufmännische Direktorin oder 
der Stellvertretende Kaufmännische Direktor das Uni-
versitätsklinikum.

(2 b) Wurde die Kaufmännische Direktorin zur Stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden oder der Kaufmänni-
sche Direktor zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den gewählt, so vertritt sie oder er im Fall der 
Verhinderung der oder des Vorstandsvorsitzenden das 
Universitätsklinikum gemeinsam mit dem Dienstältesten 
Vorstandsmitglied gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 4.

(3) Der Vorstand kann für seine Mitglieder Geschäftsbe-
reiche festlegen, in denen sie die laufenden Geschäfte in 
eigener Zuständigkeit erledigen. In diesem Rahmen kann 
er ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung des Universi-
tätsklinikums erteilen. Zum Geschäftsbereich der Ärztli-
chen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors gehört es, 
für die Erfüllung der medizinischen Aufgaben des Uni-
versitätsklinikums und einen geordneten und wirtschaft-
lichen Betriebsablauf im Bereich der Krankenversorgung 
zu sorgen. Zum Geschäftsbereich der Kaufmännischen 
Direktorin oder des Kaufmännischen Direktors gehören 
die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten, zum Ge-
schäftsbereich der Pfl egedirektorin oder des Pfl egedirek-
tors die Angelegenheiten des Pfl egedienstes. Die Mitglie-
der des Vorstands sind unbeschadet ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit für bestimmte Geschäftsbereiche für den 
Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums gemeinsam 
verantwortlich (Gesamtverantwortung). 

(4) Für die Beschäftigten des Universitätsklinikums 
trifft die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmän-
nische Direktor die arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen. Oberste Dienstbehörde im Sinne von §  3 
Absatz 1 Landesbeamtengesetz NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310) 
ist der Aufsichtsrat. Dienstvorgesetzter nach dem Lan-
desbeamtengesetz und nach dem Disziplinargesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S. 624)) ist die oder der Vorstandsvorsitzende. Sie oder er 
trifft die beamtenrechtlichen Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der Beamtinnen und Be-
amten. Die Fachvorgesetzteneigenschaft der Dekanin 
oder des Dekans gem. § 31 Absatz 2 Satz 3 Hochschulge-
setz NRW für das Personal nach §  31 Absatz  2 Satz  2 
Hochschulgesetz NRW bleibt unberührt. Der Vorstand 
kann im Rahmen seiner Zuständigkeit unbeschadet der 
Zuständigkeiten nach § 11 Absatz 2 Satz 1 den Leiterin-
nen und Leitern der Abteilungen Weisungen erteilen.

(5) In Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz NRW vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) handelt, soweit 
das unter §  104 Landespersonalvertretungsgesetz NRW 
fallende wissenschaftliche Personal betroffen ist, die 
Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor. Im Üb-
rigen handelt die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor.

(6) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorstandsvor-
sitzende im Einvernehmen mit der Kaufmännischen 
 Direktorin oder dem Kaufmännischen Direktor. Ist die 
Kaufmännische Direktorin zur Vorsitzenden oder der 
Kaufmännische Direktor zum Vorsitzenden des Vorstands 
gewählt, so entscheidet sie oder er in derartigen Fällen 
gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin oder dem 
Ärztlichen Direktor.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. In Abstim-
mungen des Vorstands gibt die Stimme der oder des Vor-
sitzenden bei Stimmengleichheit den Ausschlag.

§ 8
Klinikumskonferenz

(1) Die Klinikumskonferenz berät den Vorstand in 
grundsätzlichen Angelegenheiten. Der Vorstand unter-
richtet die Klinikumskonferenz dazu rechtzeitig und im 
erforderlichen Umfang schriftlich über Angelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung. Die Klinikumskonferenz 
tagt mindestens einmal pro Halbjahr. 

(2) Der Klinikumskonferenz gehören an: 

1.   die Leiterinnen und Leiter und die geschäftsführen-
den Leiterinnen und Leiter der klinischen und medi-
zinisch-theoretischen Abteilungen und der zentralen 
Dienstleistungseinrichtungen des Universitätsklini-
kums;

2.   aus dem Kreis der nicht unter Nummer  1 fallenden 
Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten vier von diesen gewählte 
Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 2 werden für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Aufsichtsrat er-
lässt für die Wahlen eine Wahlordnung. 

(4) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen der 
Klinikumskonferenz teil. 

(5) Die Klinikumskonferenz wählt aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine stellver-
tretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsit-
zenden für die Dauer von fünf Jahren. Die Klini-
kumskonferenz gibt sich im Einvernehmen mit dem 
Vorstand eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung 
durch den Aufsichtsrat bedarf. 

§ 9
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind zu beachten. Die Landeshaushaltsord-
nung fi ndet mit Ausnahme des Prüfungsrechts des Lan-
desrechnungshofs (§ 111 Landeshaushaltsordnung) keine 
Anwendung.

(2) Hält die Kaufmännische Direktorin oder der Kauf-
männische Direktor Maßnahmen des Vorstands oder ei-
nes seiner Mitglieder mit den Grundsätzen von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit oder geltendem Recht für 
nicht vereinbar, so hat sie oder er diese unverzüglich zu 
beanstanden und auf Abhilfe hinzuwirken; dies gilt auch 
dann, wenn die Maßnahmen auf einem Beschluss des 
Vorstands beruhen. Wird nicht innerhalb der von der 
Kaufmännischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor gesetzten angemessenen Frist abgeholfen, so 
hat sie oder er die Angelegenheit unverzüglich dem Auf-
sichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Ge-
schäftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustel-
len. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan wird ein Bericht 
über die ihm zugrunde gelegte Planung der Leistungen, 
Erträge und Aufwendungen beigefügt; der Zusammen-
hang mit dem Entwicklungsplan ist zu erläutern.

(4) Das Universitätsklinikum stellt einen mittelfristigen 
Plan für seine fachliche, strukturelle, investive und per-
sonelle Entwicklung in Verbindung mit dem mittelfristi-
gen Vermögensplan auf.

(5) Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht fi nden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, für große Kapital-
gesellschaften sowie des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl.  I S.  1594) geändert worden ist, entspre-
chende Anwendung, soweit in der Universitätsklinikum-
Verordnung oder dem Hochschulgesetz NRW nichts an-
deres bestimmt ist. Für den Jahresabschluss gilt 
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ergänzend die Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 
(BGBl.  I S.  1045), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz  1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1245) geändert 
worden ist. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 
werden innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufgestellt, nach Absatz  6 geprüft und 
sodann dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

(6) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirt-
schaftsführung werden von einer Wirtschaftsprüferin 
oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung er-
folgt auch nach den für die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften an privatrechtlichen Unternehmen geltenden 
besonderen Prüfungsbestimmungen des §  53 Haushalts-
grundsätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl.  I 
S.  1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398) geändert worden ist. 

(7) In Verbindung mit dem Lagebericht und dem Jahres-
abschluss gibt der Vorstand auch Auskunft über den Ab-
schluss des Vermögensplans und über die auf die einzel-
nen Einrichtungen des Universitätsklinikums 
entfallenden Erträge, Aufwendungen und Leistungen.

(8) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung gemäß §  111 Landeshaushaltsord-
nung. 

§ 10
Gliederung des Universitätsklinikums

Das Universitätsklinikum besteht aus klinischen, medi-
zinisch-theoretischen und gemeinsamen Einrichtungen. 
Im Bereich der klinischen und medizinisch-theoretischen 
Einrichtungen gliedert es sich in Abteilungen. Über die 
Errichtung, Änderung, Aufhebung und Leitung von Ab-
teilungen und sonstigen Einrichtungen entscheidet der 
Vorstand. Die Abteilungen, die Aufgaben in der Kran-
kenversorgung haben, sind in geeigneter Weise zu veröf-
fentlichen. Gliederung und Aufbau der Abteilungen, die 
keine Aufgaben in der Krankenversorgung haben, rich-
ten sich nach den dafür getroffenen Regelungen des 
Fachbereichs Medizin der Universität. 

§ 11
Abteilungen mit Aufgaben in der Krankenversorgung

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Abteilung mit 
Aufgaben in der Krankenversorgung wird eine Professo-
rin oder ein Professor bestellt. Die Bestellung erfolgt 
durch den Vorstand, der dazu das Einvernehmen mit der 
Universität herstellt. Die Vertragsverhältnisse dieser Pro-
fessorinnen und Professoren sollen in einem Vertrag zwi-
schen der Professorin oder dem Professor, der Universi-
tät und dem Universitätsklinikum geregelt werden. Die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird auf Vor-
schlag der Leiterin oder des Leiters der Abteilung vom 
Vorstand auf Zeit bestellt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung trägt für 
die Behandlung der Patienten der Abteilung und für die 
der Krankenversorgung dienenden Untersuchungen und 
sonstigen Dienstleistungen ihrer oder seiner Abteilung 
die ärztliche und fachliche Verantwortung unbeschadet 
der Verantwortung der von ihr oder ihm mit den Aufga-
ben der Krankenversorgung betrauten Bediensteten. Sie 
oder er entscheidet über die Verwendung der Finanzmit-
tel, die der Abteilung zur Verfügung stehen, und ist für 
das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen ihrer oder sei-
ner Zuständigkeit verantwortlich. Sie oder er ist auf dem 
Gebiet der Krankenversorgung gegenüber allen Bediens-
teten in der Abteilung weisungsbefugt. Sie oder er ist 
verpfl ichtet, im Interesse der Gewährleistung einer best-
möglichen Versorgung der Patienten mit anderen Abtei-
lungen zusammenzuarbeiten. 

§ 12
Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes 
NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Vorstand und Aufsichtsrat haben jährlich zu erklären, 
dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde 
und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewichen 

wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die Erklä-
rung ist als Teil des Corporate Governance Berichtes zu 
veröffentlichen. 

§ 13
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung durch 
das für Wissenschaft und Forschung zuständige Ministe-
rium in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Feb-
ruar 2008 (MBl. NRW. S. 279), zuletzt geändert durch Be-
schluss am 29. November 2013 (MBl. NRW. S. 569) außer 
Kraft. 

Satzung genehmigt.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2016

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Im Auftrag

R i c h t e r

– MBl. NRW. 2017 S. 49

II.

Ministerpräsidentin

Honorarkonsularische Vertretung 
der Föderation St. Kitts und Nevis in Hamburg

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 
– LPA II 1 – 03.33-1/16 –
vom 6. Dezember 2016

Die Bundesregierung hat den Konsularbezirk des Hono-
rarkonsuls der Föderation St. Kitts und Nevis in Ham-
burg erweitert. Das erweiterte Exequatur wurde am 17. 
November 2016 erteilt.

Der neue Konsularbezirk umfasst das gesamte Bundes-
gebiet.

– MBl. NRW. 2017 S. 53

III.

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung
des Wahlausschusses zum Ergebnis der Wahl 

der Vertreterversammlung
im Rahmen der Sozialversicherungswahl 2017

bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
gem. § 28 Absatz 2 SVWO 

vom 5. Januar 2017

Der Wahlausschuss der Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len hat folgende Feststellungen gemäß § 28 der Wahlord-
nung für die Sozialversicherung (SVWO) vom 28. Juli 
1997 (BGBl. I S. 1946), zuletzt geändert durch Artikel 29 
des Gesetzes zur Bereinigung des Rechts der Lebenspart-
ner vom 20.11.2015 (BGBl. I S. 2010), getroffen:

1
Für die Wählergruppen der Versicherten und der Arbeit-
geber fi ndet keine Wahlhandlung statt, da in beiden 
Wählergruppen jeweils nur eine Vorschlagsliste zugelas-
sen wurde (§ 28 Absatz 1 1. Halbsatz SVWO) und nicht 
mehr Bewerber benannt worden sind, als Mitglieder der 
Vertreterversammlung zu wählen sind.
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2
Als Wahlergebnis der Sozialwahlen 2017 der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen gelten folgende Bewerber als Mit-
glieder der Vertreterversammlung als gewählt:

2.1
Gruppe der Versicherten:

Versichertenseite:  

1. Biewald, Martin 

2. Redeker, Elke 

3. Wölk, Michael 

4. Thor, Hildegard 

5. Fritzen, Benno 

6. Heimes, Wolfgang 

7. Wesener Nicole 

8. Bräutigam, Annette 

9. Damaschke, Birgit 

10. Nees, Martin 

11. Elbracht, Andreas 

12. Schlinkmann, Ludger 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter:

1. Salentin, Pia

2. Sicker, Rolf

3. Bierkämper-Braun, Heidi

4. Mettke, Elmar

5. Littmann, Michaela

6. Laubach, Horst

7. Lang, Katharina

8. Bickhove-Swiderski, Ortwin

9. Oldach, Frank

10. Hömberg, Katharina

11. Schweiger Christine

12. Riedel, Klaus

2.2
Gruppe der Arbeitgeber:

Arbeitgeberseite:  

1. Dicke, Hans   

2. Gilbeau, Joachim L.   

3. Kleinschmidt, Matthias   

4. Prof. Dr. Meyer-Falcke, Andreas   

5. Oberliesen, Klaus   

6. Pagenkopf, Ralf   

7. Slawik, Jürgen   

8. Wohland, Andreas   

Stellvertreterinnen und Stellvertreter:

1. Profazi, Thomas   

2. Küppers, Bernd   

3. Mündelein, Ulrun   

4. Dr. Slawig, Johannes   

5. Dr. Neugebauer, Gabriele   

6. Krabbe, Gregor   

7. Burkert, Dolores   

8. Stock, Michael   

3
Die in den Listen benannten Bewerber gelten mit Ablauf 
des Wahltages, des 31. Mai 2017, als gewählt, §  28 Ab-
satz 3 SVWO.

4
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung folgt §  28 
Absatz  2 SVWO; §  61 SVWO gilt entsprechend. Der 
Wahlausschuss weist daraufhin, dass nach der Rechtsän-
derung des § 61 Absatz 1 SVWO durch die 2. Verordnung 
zur Änderung der Wahlordnung für die Sozialversiche-
rung vom 10. November 2003, BGBl. 2003 Teil I Nr.  55 
vom 19. November 2003 die Angabe des Geburtsjahres 
und der Anschrift der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung und ihrer Stellvertreter nicht mehr Teil der öffentli-
chen Bekanntmachung sind. 

Düsseldorf, den 5. Januar 2017

Der Wahlausschuss der
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Eugen  M a n n

Vorsitzender

Maria  R a b u s e

Beisitzerin

Gabriele  W y l e g a l a - B l e c h s c h m i d t

Beisitzerin

Manfred E i s

Beisitzer

Hans-Gerd  v o n  L e n n e p

Beisitzer

– MBl. NRW. 2017 S. 53

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

Bekanntmachung
nach § 28 der Wahlordnung 

für die Sozialversicherung (SVWO)
über die Wahl zur Vertreterversammlung der
Deutschen Rentenversicherung Rheinland

vom 17. November 2016

Der Wahlausschuss der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland hat das Ergebnis der Wahl zur Vertreterver-
sammlung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland 
festgestellt. Da sowohl aus der Gruppe der Arbeitgeber 
als auch aus der Gruppe der Versicherten jeweils nur 
eine Vorschlagsliste vorliegt und zugelassen ist, fi ndet 
keine Wahlhandlung statt.

In der Gruppe der Arbeitgeber wurden gewählt:

Als Mitglieder:

Lfd.
Nr.

Name, Vorname Geburts-
jahr

Anschrift

1. Arnold, Sabine 1962 Buscher Str. 23
47269 Duisburg

2. Brandes, 
 Henning

1970 Große Weinmeister-
str. 32 B
14469 Potsdam

3. Büder, John 1963 Brücker Heide 14
51109 Köln

4. Dreier-Heit-
feld, Gabriele

1960 Fellmühlenweg 16
51069 Köln

5. Linnmann, 
Thorsten

1971 Flensburger Str. 6
45481 Mülheim
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Lfd.
Nr.

Name, Vorname Geburts-
jahr

Anschrift

6. Missling, 
 Christopher

1966 Philipp-Reis-Str. 11
40215 Düsseldorf

7. Nauck, Günter 1952 Richard-Wagner-
Str. 53
47799 Krefeld

8. Ottemeier, Jörg 1965 Im Eichenwinkel 25
46509 Xanten

9. Peschel, Marc 1973 Süllenstr. 26
40599 Düsseldorf

10. Reß, Wolfgang 1957 Carl-von-Linné-
Str. 19
50226 Frechen

11. Schlüter, Peter 1967 Am Steinhaus 1
40883 Ratingen

12. Schmitz, 
 Wolfgang

1959 Baumschulenweg 5 b
40885 Ratingen

13. Schönberger, 
Karin

1956 Langenbruchstr. 36
45549 Sprockhövel

14. Vormstein, 
Yvonne

1963 Friedrichstr. 1
52146 Würselen

15. Wohlleben, Dr. 
Hermann Peter

1956 Walter-Flex-Str. 15
50996 Köln

Als Stellvertreter:

Lfd.
Nr.

Name, Vorname Geburts-
jahr

Anschrift

1. Herröder, 
 Sabine

1972 Bismarckstr. 55
40883 Ratingen

2. Klahn, Peter 1960 Strutzgasse 8
42929 Wermelskirchen

3. Eckartz, Axel 1961 Haus-Endt-Str. 26
40593 Düsseldorf

4. Treptow, 
 Karsten

1961 Neulandweg 44
42329 Wuppertal

5. Möller, Thomas 1963 Broicher Waldweg 122
45478 Mülheim/Ruhr

6. Hanel, Rolf J. 1943 Sperlingsweg 4
50226 Frechen

7. Axer, Wolfgang 1970 Gymnicher Haupt-
str. 48
50374 Erftstadt

8. Kühn, Frank-
Michael

1964 Heinrich-Nauen-Str. 1
41470 Neuss

9. Brüggemann, 
Jochen

1953 Ferdinand-Lassalle-
Str. 75
42369 Wuppertal

10. Müller, Sabine 1961 Erkrather Str. 116
42781 Haan

11. Bredenbröcker, 
Markus

1964 Kellerstr. 10
45239 Essen

12. Breuer, Hilmar 1948 Mommsenstr. 26
50935 Köln

13. Busshuven, 
André

1975 Rauhhölterberg 35
45276 Essen

14. Palandt, Ulrich 1958 Klosterstr. 4
52428 Jülich

15. Nesselrode, 
Graf von 
Bertram

1951 Haus Busch
41516 Grevenbroich

16 Dohr, Walter 1954 Bussardstr. 12
41239 Mönchenglad-
bach

17 Thöne, Rolf 1951 Nikolausstr. 77
40589 Düsseldorf

18 Tuschhoff, 
Klaus

1946 Zeisigweg 11
47506 Neukirchen-
Vluyn

In der Gruppe der Versicherten wurden gewählt:
Als Mitglieder:

Lfd.
Nr.

Name, Vorname Geburts-
jahr

Anschrift

1. Hillebrand, 
Dieter

1961 Weißdornstr. 15
47269 Duisburg

2. Koch, Andreas 1969 Niersbroeker Weg 12
47638 Straelen

3. Lütz, Wolfgang 1973 Maarweg 13
53123 Bonn

4. Fockenberg, 
Winfried

1945 Hackfurthstr. 31
46244 Bottrop

5. Krettek, 
Josef-Franz

1960 Kamilianerstraße 9 
41464 Neuss

6. Giller, Marina 1958 Friedlandstr. 76
53117 Bonn

7. Ohm, Carsten 1974 Scheibenstr. 48
40479 Düsseldorf

8. Dröse, Lothar 1951 Konrad-Adenauer-
Str. 277
42111 Wuppertal 

9. Vormelker, 
 Brigitte

1958 William-Shake-
speare-Ring 16
45470 Mülheim/R.

10. Lombardo, 
Giovanna

1956 Scheutenstr. 59
47798 Krefeld

11. Conrads-Men-
gewein, Rita

1964 Am Haferkamp 35 
40589 Düsseldorf

12. Baars, Reiner 1953 Rheinberger Str. 38 a 
47441 Moers

13. Wilms, Bodo 1959 Hauerstr. 6
47178 Duisburg

14. Cwiklinski, 
Bernhard

1955 Brigittastr. 6
45130 Essen

15. Steinfeld, 
 Detlef

1961 Weberstr. 73 b
46049 Oberhausen

Als Stellvertreter:

Lfd.
Nr.

Name, Vorname Geburts-
jahr

Anschrift

1. Prinz, Ludwig 1961 Mühlenweg 2 
52393 Hürtgenwald

2. Fieseler, 
 Heinz-Günter

1956 Andreaestr. 4
51063 Köln

3. Jetten, Doris 1943 Saelhuysen 57
47509 Rheurdt

4. Jasik, Klaus 1956 Reiherweg 20
47574 Goch

5. Loewenstein, 
Ditmar

1958 Bahnhofstr. 71 a
53859 Niederkassel

6. Zajdziuk, 
 Johannes

1954 Heerdter Sandberg 46
40549 Düsseldorf

7. Arnold, Jörn 1963 Reichswaldallee 67
40472 Düsseldorf

8. Schneider, 
Gero

1966 Frankfurter Str. 599
51107 Köln

9. Polacek, 
 Michael

1964 Grafschafter Str. 13 a
47495 Rheinberg

10. Zirbi, Günter 1942 Erlenstr. 61
47055 Duisburg

11. Geisenheimer, 
Ronald

1968 Bonner Str. 35
50677 Köln

12. Koppers, Peter 1959 Peterstraße 16
46049 Oberhausen

13. Kik, Georg 1955 Niersweg 6
40670 Meerbusch

14. Schulz, 
Bernard

1957 Raiffeisenstr. 61 f
47259 Duisburg

15. Pfuhl, Rainer 1960 Klosterstr. 35
40764 Langenfeld
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Kerscher, Marina Menacher, Martin
Anacker, Manuela Wimmer, Dirk
Berkes, Wolfgang Niggemeier, Ingo
Hamers, Maresa Gleisner, Gabriele
Grunwald, Jürgen Lage, Timo
Klee, Frank Sorge, Britta
Jungermann, Jens Koslowski, Martin
Schiewerling, Karl Slüter, Uwe-Franz
Grothe, Burkhard Daners, Eduard
Krause, Rudi Mathiak, Birgit
Bagli, Nevzat Rothholz, Ingo
Wichert, Ludger Pielucha, Herbert
Engel, Rainer Reineke, Heribert

Vertreter der Arbeitgeber

Mitglieder Stellvertreter
Name/Vorname Name/Vorname
Bailer, Klaus Pundt, Christoph
Brasse, Ernst-Peter Wegener, Uta
Breidenbach, Norbert Ohlmeyer, Thomas
Dr. Borchard, Axel Büchling, Christoph
Glatz, Ludger Poschmann, Michael
Heß, Johannes Mohn, Carsten
Heuer, Wolfgang Kalle, Thomas
Kemper, Bernd Kremer, Elmar
Ludwig, Friedhelm Hartmann, Andree
Ottenjann, Johann- Christoph Dreesen, Dirk
Petri, Wilfried Dankbar, Thomas
Dr. Schwegmann, Bettina Eul, Peter
Siegmund, Stefan Fischer, Ralf
Sproten, Hans-Peter Kühnel, Dieter
Tofote, Stefan Schreiber, August-Jürgen
 Lönnecke, Dirk
 Moll, Elmar

Münster, 18. Januar 2017

Der Wahlausschuss
der Deutschen Rentenversicherung Westfalen

Thomas  K e c k

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2017 S. 56

Düsseldorf, 17. November 2016

Der Wahlausschuss
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland

K r u m n a c k

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2017 S. 53

Deutsche Rentenversicherung Westfalen 

Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlausschusses der Deutschen 

Renten versicherung Westfalen
gemäß § 28 Absatz 2 der Wahlordnung 

für die Sozialversicherung
vom 18. Januar 2017

Der Wahlausschuss der Deutschen Rentenversicherung 
Westfalen hat folgendes Wahlergebnis festgestellt:

I.

Für die Gruppe der Versicherten sind die Liste des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW mit 9 Bewer-
bern und die gemeinsame Liste der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Arbeitnehmerorganisationen in Nordrhein-
Westfalen (ACA) und des Christlichen Gewerkschafts-
bundes (CGB) mit 6 Bewerbern zugelassen worden.

Für die Gruppe der Arbeitgeber ist nur die Vorschlags-
liste der unternehmer nrw (Landesvereinigung der 
 Unternehmensverbände NRW e. V.) eingereicht worden. 
Diese wurde auch vom Wahlausschuss zugelassen.

Da in beiden Gruppen insgesamt nicht mehr Bewerber 
benannt wurden als Mitglieder zu wählen sind, gelten 
die Vorgeschlagenen mit Ablauf des Wahltages 
(31. Mai 2017) gemäß § 46 Absatz 2 SGB IV und § 28 Ab-
satz 3 SVWO als gewählt mit der Folge, dass eine Wahl 
mit Wahlhandlung unterbleibt.

II.

Die Wahl zur Vertreterversammlung der Deutschen Ren-
tenversicherung Westfalen hat demnach folgendes Er-
gebnis:

1. Gruppe der Versicherten

Vorschlagsliste Anzahl der Sitze

DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund 
NRW  9

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeit-
nehmerorganisationen in Nordrhein-
Westfalen (ACA)/Christlicher Gewerk-
schaftsbund (CGB)  6
 15

2. Gruppe der Arbeitgeber

Vorschlagsliste Anzahl der Sitze

unternehmer nrw

Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V. 15

III.

Mit Ablauf des Wahltages, dem 31. Mai 2017, gelten ge-
mäß § 28 Absatz 3 SVWO als gewählt:

Vertreter der Versicherten

Mitglieder Stellvertreter
Name/Vorname Name/Vorname
Tietjen, Carmen Marquard, Andrea
Weelink, Willi Entgelmeier, Klaus
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